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Kommunales Mitteilungsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft

Amtsblatt

Oberes Sprottental

Willkommen schöne Osterzeit,

Natur trägt jetzt ihr Frühlingskleid,

Blütengelb und Birkengrün,

am Bach die Weidenkätzchen blühn,

während wir daheim im Garten

auf den Osterhasen warten!

Die Vorsitzende und die Mitarbeiter 
der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“ 
wünschen allen Einwohnern ein frohes Osterfest

und erholsame Feiertage.
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- Informationen -

VG „Oberes Sprottental“ 
Nöbdenitz, Am Gemeindeamt 4

Rufnummern

Zentrale/Auskunft 034496 230 - 00
Vorsitzende  230 - 26
Hauptamt (Personal/Soziales)  230 - 12
Hauptamt (Beitragswesen/Allgem.)  230 - 27
Liegenschaften  230 - 28
Bauamtsverwaltung  230 - 24
Kämmerei  230 - 17
Steuern/Mieten/Pachten  230 - 16
Kasse  230 - 15
Einwohnermeldeamt  230 - 14
Ordnungsamt  230 - 13
Fax 034496 60086

E-Mail: info@vg-sprottental.de

Öffnungszeiten VG „Oberes Sprottental“

Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag geschlossen

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt

Montag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
Freitag nur nach Vereinbarung

Impressum
Amts- und Mitteilungsblatt der 

Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“
Kostenlose Verteilung

an alle Haushalte der Mitgliedsgemeinden

Hrsg.: VG „Oberes Sprottental“
Layout u. Druck: NICOLAUS & Partner Ingenieur-GbR
Auflage: 1965 Stück
Es kann in der VG „Oberes Sprottental“ zum Bezugspreis 
von 24,00 EUR jährlich, bei Einzelbezug von 2,00 EUR bei 
Postversand erworben werden.
Text- und Fotobeiträge, bitte ausschließlich an:
Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental -
“Redaktion Amts- und Mitteilungsblatt“ - z.H. Frau Zwack
Am Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz
Telefon: 03 44 96 / 230 - 13 
E-Mail: info@vg-sprottental.de

Inseratanfragen an:
NICOLAUS & Partner Ingenieur GbR 
Dorfstr. 10, 04626 Nöbdenitz
Tel.: 03 44 96 / 6 00 41 - Fax: 03 44 96 / 6 45 06
E-Mail: NICOLAUS-PARTNER@t-online.de

- Amtlicher Teil -

VG „Oberes Sprottental“

Bekanntmachung
Öffentliche Sitzung

der Gemeinschaftsversammlung
Werte Einwohner der Mitgliedsgemeinden 

der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“,

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung der Gemein-
schaftsversammlung

Sitzungstag: 26. April 2012
Sitzungsort: Bürgerstube in Nöbdenitz, 
 Dorfstraße 2,
Beginn: 19:30 Uhr

recht herzlich ein.

Tagesordnung:

Tagesordnung nicht öffentlicher Teil

Tagesordnung öffentlicher Teil

TOP 4: Beschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2012

TOP 5: Beschluss zur Änderung der Satzung für die 
Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwäl-
zung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der 
Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“

Tagesordnung nicht öffentlicher Teil

Barth
Vorsitzende

Achtung!
Die Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“ 
bleibt am Montag, dem 30.04.2012 geschlossen.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Gemeinde Heukewalde
Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Heukewalde hat in 
seiner 43. ordentlichen Sitzung am 16. Februar 2012 
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 170-43/2012:
Gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz be-
ruft der Gemeinderat für die Landratswahl am 22. April 
2012 Herrn Maik Piewak zum Wahlleiter und Frau Gab-
riele Thomas zur stellvertretenden Wahlleiterin.
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Beschluss Nr. 171-43/2012:
Die Sitzungsniederschrift zur 42. ordentlichen Gemein-
deratssitzung vom 12. Januar 2012 wird mit Änderungen 
und Ergänzungen bestätigt.

Beschluss Nr. 172-43/2012:
Die Haushaltssatzung 2012 wurde vom Gemeinderat der 
Gemeinde Heukewalde öffentlich beraten und beschlos-
sen.

Beschluss Nr. 173-43/2012:
Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 - 2015 
mit dem zu Grunde liegenden Investitionsprogramm 
2011 - 2015 lt. § 2 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV und § 26 
Abs. 2 Nr. 8 ThürKO wird in der vorliegenden Form 
beschlossen.

Beschluss Nr. Bau 01-43/2012:
Dem Bauantrag der Agrargenossenschaft Thonhausen 
wird für den Bau einer Mehrzweckhalle am Rinderstall 
Heukewalde, innerhalb der Gemarkung der Gemeinde 
Heukewalde, das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Bekanntmachung
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Heukewalde hat in 

seiner Sitzung am 16. Februar 2012 die nachfolgende 
Haushaltssatzung der Gemeinde Heukewalde für das 
Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Die Rechtsaufsichts-
behörde des Landratsamtes Altenburger Land hat mit 
Schreiben vom 14. März 2012 die Haushaltssatzung 
2012 gewürdigt und der öffentlichen Bekanntmachung 
zugestimmt.

2. Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß § 21 Abs. 3 
ThürKO öffentlich bekannt gemacht.

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Heukewalde 

(Landkreis Altenburger Land) 
für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund des § 55 der ThürKO erlässt die Gemeinde 
Heukewalde folgende Haushaltssatzung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 230.145 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.347 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind in Höhe von Null € vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt wird auf Null € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemein-
desteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a) für die land- u. forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (A) 300 v.H.
 b) für die Grundstücke (B) 389 v.H.

2. Gewerbesteuer 357 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 30.000,00 € festgesetzt.

§ 6
---

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in 
Kraft.

Heukewalde, den 20.03.2012

Gemeinde Heukewalde

Piewak, Bürgermeister

Auslegungshinweis zur Haushaltssatzung

Die Auslegung erfolgt auf der Grundlage des § 57 Abs. 3 
ThürKO. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt am 
Sitz der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, 
Am Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in der Zeit vom

10.04. – 26.04.2012

während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme 
in der Kämmerei aus.

Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung 2012 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO 
steht sie zur Einsichtnahme zu den Geschäftszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, Am 
Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in der Kämmerei zur 
Verfügung.

Heukewalde, den 20.03.2012

Piewak, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Die Gemeinde Heukewalde möchte für alle im Ort anfal-
lenden Arbeiten eine/n Mitarbeiter/in auf geringfügiger 
Basis beschäftigen. Die Vergütung erfolgt auf 400 € Ba-
sis für vorerst 6 Monate. Bewerbungen senden Sie bitte 
bis zum 17.04.2012 an das Personalamt der VG „Oberes 
Sprottental“, Am Gemeindeamt 4, in 04626 Nöbdenitz.

Piewak, Bürgermeister
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Bekanntmachung
Der Gemeinderat Jonaswalde hat in seiner Sitzung 
am 24. Januar 2012 folgende Beschlüsse gefasst:

1/2012 - Die Haushaltssatzung 2012 wurde vom Gemein-
derat der Gemeinde Jonaswalde öffentlich beraten und 
hiermit in der vorliegenden Form beschlossen.

2/2012 - Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 
- 2015 mit dem zu Grunde liegenden Investitionspro-
gramm 2011 - 2015 lt. § 2 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV und 
§ 26 Abs. 2 Nr. 8 ThürKO wird in der vorliegenden Form 
beschlossen.

3/2012 - Die Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Jonaswalde wird in der vorliegenden Form beschlossen.

4/2012 - Gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahl-
gesetz beruft der Gemeinderat für die Landratswahl und 
die Bürgermeisterwahl am 22. April 2012 Frau Eveline 
Sparschuh zur Wahlleiterin und Herrn Thomas Schmidt 
zum stellvertretenden Wahlleiter.

5/2012 - Die Niederschrift der Sitzung vom 6. Dezember 
2011 wird bestätigt.

Gemeinde Jonaswalde

Bekanntmachung
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 

der Gemeinde Jonaswalde
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Ge-
meinde Jonaswalde findet am Dienstag, dem 24. April 
2012, um 18:30 Uhr im Kulturraum Nischwitz 43, 
04626 Jonaswalde, statt.

Tagesordnung: Feststellung des Wahlergebnisses der 
Bürgermeisterwahl

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Jonaswalde, den 05.04.2012

Sparschuh, Wahlleiterin

Rasenmäharbeiten
 in der Gemeinde Jonaswalde

Die Gemeinde Jonaswalde schreibt hiermit im Rahmen 
einer geringfügigen Beschäftigung die Durchführung 
von Rasenmäharbeiten in der Gemeinde Jonaswalde von 
Mai bis September 2012 aus.

Folgende Flächen sind davon betroffen:

Los 1 Friedhof Nischwitz ca. 1.440 m²
Los 2 Kindertagesstätte und 
 Kirche Nischwitz ca. 2.577 m²
Los 3 Kulturhaus Jonaswalde ca. 2.005 m²

Interessenten melden sich bitte bis zum 30.04.2012 im 
Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft oder beim Bür-
germeister.

Matthes, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
der Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen

der Gemeinde Jonaswalde
Die vom Gemeinderat der Gemeinde Jonaswalde am 
24. Januar 2012 beschlossene Satzung über die Erhebung 
einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der 
Gemeinde Jonaswalde wurde gemäß § 2 Abs. 5 Thür-
KAG der Rechtsaufsicht vorgelegt. Mit Schreiben vom 
22. Februar 2012 des Kommunalamtes des Landratsam-
tes Altenburger Land wurde diese bestätigt und hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Satzung 
über die Erhebung einmaliger Beiträge 

für öffentliche Verkehrsanlagen 
der Gemeinde Jonaswalde 

(Straßenausbaubeitragssatzung)
vom 1. März 2012

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) und der §§ 2 und 7 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Jonaswalde in seiner Sitzung am 
24. Januar 2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebung des Beitrages
(1) Zur anteiligen Deckung des Aufwandes für die Her-
stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen (Erschließungsanlagen) und als Gegenleistung für 
die dadurch den Eigentümern, Erbbauberechtigten und 
Inhabern eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des 
Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch an den erschlossenen Grundstücken 
erwachsenden besonderen Vorteile erhebt die Gemeinde 
Jonaswalde  Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung, so-
weit nicht Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetz-
buch zu erheben sind.

(2) Zu den Erschließungsanlagen im Sinne des Absatzes 1
gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohn-
wege, selbständigen Grünanlagen und Kinderspielplätze, 
sofern diese Anlagen in der Baulast der Gemeinde stehen. 
Für Wirtschaftswege und Anlagen, die dem Schutz von 
Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) 
dienen (Immissionsschutzanlagen), können Beiträge nur 
aufgrund einer besonderen Satzung erhoben werden.

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1. den Erwerb und die Freilegung der für die Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der Erschließungsanlagen benötigten 
Grundflächen (einschließlich der Nebenkosten),
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2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstel-
lung (zuzüglich der Nebenkosten),

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse-
rung und Erneuerung der Fahrbahn,

4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse-
rung und Erneuerung von
a) Rinnen und Bordsteinen,
b) Radwegen,
c) Gehwegen,
d) Beleuchtungseinrichtungen,
e) Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung der 

Straße,
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
g) Parkflächen,
h) unselbständigen Grünanlagen (Straßenbegleitgrün).

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen sind nur insoweit beitrags-
fähig, als sie breiter sind als die anschließenden freien 
Strecken.

(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der 
Verkehrsanlagen,

2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für 
den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt 
sind (Schnellverkehrsstraßen) sowie

3. für Brückenbauwerke, Tunnel und Unterführungen 
mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des 
Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelag.

§ 3 Ermittlung
des beitragsfähigen Aufwands

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen 
Aufwendungen ermittelt.

§ 4 Anteil der Gemeinde und 
der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der

a) auf die Inanspruchnahme der Erschließungsanlagen 
durch die Allgemeinheit entfällt,

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach § 5 auf ihre 
eigenen Grundstücke entfällt.

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitrags-
pflichtigen zu tragen.

(2) Überschreiten Erschließungsanlagen die nach Abs. 3 
anrechenbaren Breiten, so trägt die Gemeinde den durch 
die Überschreitung verursachten Mehraufwand allein. 
Bei den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen beziehen 
sich die anrechenbaren Breiten der Fahrbahnen auf die 
Breite, die über die beitragsfreie Fahrbahnbreite nach 
§ 2 Abs. 2 hinausgeht.

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach 
Absatz 1 Satz 2 und die anrechenbaren Breiten der Er-
schließungsanlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. bei Straßen, die überwiegend der Erschließung der an-
grenzenden oder durch private Zuwegung mit ihnen 
verbundenen Grundstücke dienen (Anliegerstraßen)

Anrechenbare Breite

Teileinrichtung I (*) II (*) Anteil der 
Beitrags-

pflichtigen

Fahrbahn 9,00 m 7,00 m 60 %

Radweg einschl. 
Sicherheitsstreifen

je 2,00 m je 2,00 m 60 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 70 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung 
und Oberflächen-
entwässerung

./. ./. 60 %

unselbständige 
Grünanlagen bzw. 
Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 50 %

2. bei Straßen, die der Erschließung von Grundstücken 
und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebie-
ten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstra-
ßen nach Ziffer 3 sind (Haupterschließungsstraßen)

Anrechenbare Breite

Teileinrichtung I (*) II (*) Anteil der 
Beitrags-

pflichtigen

Fahrbahn 12,00 m 9,00 m 40 %

Radweg einschl.
 Sicherheitsstreifen

je 3,00 m je 2,00 m 40 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

Gehweg je 3,00 m je 3,00 m 60 %

Beleuchtung 
und Oberflächen-
entwässerung

./. ./. 40 %

unselbständige 
Grünanlagen bzw. 
Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 50 %

3. bei Straßen, die überwiegend dem durchgehenden in-
nerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durch-
gangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen (Hauptverkehrsstraßen)

Anrechenbare Breite

Teileinrichtung I (*) II (*) Anteil der 
Beitrags-

pflichtigen

Fahrbahn 12,00 m 10,00 m 20 %

Radweg einschl.
Sicherheitsstreifen

je 3,00 m je 3,00 m 20 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 50 %

Gehweg je 3,50 m je 3,50 m 50 %

>>>>>
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Beleuchtung
und Oberflächen-
entwässerung

./. ./. 30 %

unselbständige 
Grünanlagen bzw. 
Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 50 %

(*) = Die in den Ziffern 1 bis 3 unter „I“ genannten anre-
chenbaren Breiten gelten in Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten, in den sonstigen Baugebieten gelten die unter „II“ 
genannten anrechenbaren Breiten.

Fehlen bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen, er-
höht sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um die 
anrechenbare Breite des oder der fehlenden Parkstreifen, 
höchstens jedoch um je 2,50 m, falls und soweit auf der 
Straße eine Parkmöglichkeit geboten wird.

(4) Bei den in Absatz 3 genannten Baugebieten handelt 
es sich um beplante wie unbeplante Gebiete; die in Ab-
satz 3 Ziffern 1 bis 3 angegebenen Breiten sind Durch-
schnittsbreiten.

(5) Für verkehrsberuhigte Bereiche und sonstige Fuß-
gängerstraßen werden die anrechenbaren Breiten und 
Anteile der Beitragspflichtigen am Aufwand im Einzel-
fall durch eine gesonderte Satzung festgesetzt.

(6) Im Sinne des Absatzes 5 gelten als

1. verkehrsberuhigte Bereiche:

als Mischfläche gestaltete Anliegerstraßen, die in ihrer 
ganzen Breite von Fußgängern benutzt werden dürfen, 
jedoch auch mit Kraftfahrzeugen benutzt werden kön-
nen;

2. sonstige Fußgängerstraßen:

Anliegerstraßen, die in ihrer gesamten Breite von Fußgän-
gern benutzt werden dürfen, auch wenn eine Nutzung für 
den Anliegerverkehr mit Kraftfahrzeugen möglich ist.

(7) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Abschnit-
ten mit einer Seite an ein Kern-, Gewerbe- oder Indus-
triegebiet und mit der anderen Seite an ein sonstiges 
Baugebiet und ergeben sich dabei nach Absatz 3 unter-
schiedliche anrechenbare Breiten, so gilt für die gesamte 
Straße die größte Breite.

(8) Für Erschließungsanlagen, die in den Absätzen 3 und 
5 nicht erfasst sind oder bei denen die festgesetzten an-
rechenbaren Breiten oder Anteile der Beitragspflichtigen 
offensichtlich nicht zutreffen, werden durch eine geson-
derte Satzung im Einzelfall die anrechenbaren Breiten 
und Anteile der Beitragspflichtigen festgesetzt.

§ 5 Verteilung
 des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird nach 
Maßgabe ihrer Flächen auf die Grundstücke verteilt, 
denen die Inanspruchnahmemöglichkeit der Erschlie-
ßungsanlage besondere Vorteile vermittelt (erschlossene 
Grundstücke). Dabei wird die unterschiedliche Nutzung 
der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß durch 

Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit 
dem nach Absätzen 5 bis 8 maßgeblichen Nutzungsfak-
tor berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksfläche i. S. des Absatzes 1 gilt 
grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen erschlosse-
ner Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, 
richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach 
Abs. 6 und 7. Für die übrigen Flächen – einschließlich 
der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits 
einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungsli-
nie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Absatz  4 
BauGB – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach Absatz 8.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei erschlos-
senen Grundstücken 

a) die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks,

b) die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den 
Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich 
des Bebauungsplanes,

c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 
BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die 
Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich,

d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks

bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innen-
bereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche 
des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche 
zwischen der Erschließungsanlage und einer Li-
nie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 25 
m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an 
die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich 
durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücks-
seite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 25 m verläuft,

e) die über die sich nach Buchstabe b) oder Buchstabe 
d) lit. bb) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 
gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Er-
schließungsanlage bzw. im Fall von Buchstabe d) lit. 
bb) der der Erschließungsanlage zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleich-
mäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht.

(4) Bei erschlossenen Grundstücken, die
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a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver-
gleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt 
werden,

oder

b) ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (landwirtschaftliche Nutzung)

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche 
des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Rege-
lungen in Absatz 3 nicht erfasst wird.

(5) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes 
der Nutzung wird die Fläche von Grundstücken, die bau-
lich oder gewerblich nutzbar sind (Absatz 3) mit einem 
Nutzungsfaktor vervielfacht; dieser beträgt bei einem 
Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss 
um 0,25.

(6) Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerhalb 
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes liegen, 
ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der 
höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 
3,5 (wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden).

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt 
als Zahl der Vollgeschosse in Gewerbe-, Industrie- 
und Sondergebieten i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO die 
höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5, in allen ande-
ren Gebieten die höchstzulässige Höhe geteilt durch 
2,30 (wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden); dies 
gilt in gleicher Weise auch für den Fall, dass sowohl 
die zulässige Gebäudehöhe als auch gleichzeitig eine 
Baumassenzahl festgesetzt ist.

d) Dürfen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden, 
gilt die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungs-
ebene.

e) Ist gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt, gilt die Zahl von einem Vollge-
schoss.

f) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl 
der Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist 
diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn 
die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige 
Gebäudehöhe überschritten wird.

(7) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für die 
ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Bau-

massenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus 
der Zahl der auf den Grundstücken der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder 
Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird je Nut-
zungsebene ein Vollgeschoss zugrunde gelegt,

d) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig 
ist, die aber gewerblich oder industriell genutzt wer-
den können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt;

(8) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungs-
faktoren bei Grundstücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Be-
bauungsplan nicht baulich oder gewerblich sondern 
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Fried-
höfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
so genutzt werden                                              0,5

2. im Außenbereich liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in an-
derer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bei
a. Waldbestand oder Wasserflächen 0,0167
b. Nutzung als Grünland, Ackerland 

oder Gartenland 0,0333
c. gewerblicher Nutzung

(z. B. Bodenabbau, Kiesabbau pp.) 1,0

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nut-
zung vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. 
Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingär-
ten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche 
Hofstellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude 
(z.B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil-
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der 
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt, 1,0

 mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend 
der Staffelung nach Abs. 5, für die Restfläche gilt 
lit. a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be-
bauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechne-
risch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,0

 mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend 
der Staffelung nach Absatz 5, für die Restfläche gilt 
lit. b),

>>>>>
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e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche 
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen-
zahl 0,2 ergibt, 1,3
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend 
der Staffelung nach Absatz 5, für die Restfläche 
gilt lit. a),

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Absatz 6 BauGB liegen, für die 
von der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- 
oder Gewerbebetrieben dienen, 1,3

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entspre-
chend der Staffelung nach Absatz 5,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder
ohne Bebauung 1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entspre-
chend der Staffelung nach Absatz 5,

für die Restfläche gilt lit. a).

(9) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenober-
kante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberflä-
che hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ih-
rer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m
haben. Satz 1 gilt auch für Grundstücke in Gebieten, 
in denen der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach 
§ 5 Abs. 6 Buchstabe a) bis c) enthält. Ist die Zahl der 
Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes 
nicht feststellbar, so werden bei gewerblich oder indus-
triell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstü-
cken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks (Trauf-
höhe) als ein Vollgeschoss berechnet. Kirchengebäude 
werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt.

(10) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der 
Nutzung werden die in Abs. 5  festgesetzten Faktoren um 
0,3 erhöht

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festge-
setzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie 
Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren 
und großflächige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung 
und Kongresse;

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festset-
zung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den 
unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden 
oder zulässig ist;

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben 
a) und b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, indus-
triell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (so z.B. 
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, 
Krankenhaus- und Schulgebäuden), wenn diese Nut-
zung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. 

Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder 
zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so 
genutzte Fläche als Geschossfläche.

(11) Grundstücke an zwei oder mehreren Erschließungs-
anlagen im Sinne dieser Satzung werden für jede Anlage 
mit der Maßgabe herangezogen, dass bei der Berechnung 
des Beitrags nach den vorstehenden Absätzen die sich er-
gebenden Beträge jeweils um ein Drittel gekürzt werden.

(12) Die Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grund-
stücke (Abs. 11) gilt nicht für die in Absatz 10 Buchsta-
ben a bis c bezeichneten Grundstücke.

§ 6 Abschnittsbildung, Erschließungseinheit 
und Abrechnungsgebiet

(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Erschlie-
ßungsanlage kann der Aufwand getrennt ermittelt und 
abgerechnet werden (Abschnittsbildung). Erstreckt sich 
eine straßenbauliche Maßnahme auf mehrere Straßenab-
schnitte, für die sich nach § 4 Absatz 2 unterschiedliche 
anrechenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile 
der Beitragspflichtigen ergeben, so sind die Straßenab-
schnitte gesondert abzurechnen.

(2) Für mehrere Erschließungsanlagen, die für die Er-
schließung der Grundstücke eine Einheit bilden, kann 
der Aufwand insgesamt ermittelt werden (Erschließungs-
einheit).

(3) Die von einer Erschließungsanlage, einem Abschnitt 
oder einer Erschließungseinheit erschlossenen Grundstü-
cke bilden das Abrechnungsgebiet.

§ 7 Kostenspaltung
Der Beitrag kann für

1. die Fahrbahn
2. die Radwege
3. die Gehwege
4. die Parkflächen
5. die Beleuchtung
6. die Oberflächenentwässerung
7. die unselbständigen Grünanlagen

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben wer-
den.

§ 8 Vorauszahlungen und Ablösung
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begon-
nen worden ist, kann die Gemeinde Vorauszahlungen bis 
zur Höhe der voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.

(2) Der Straßenausbaubeitrag kann vor Entstehung 
der Beitragspflicht durch Vertrag abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden 
Straßenausbaubeitrages.

§ 9 Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt 
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem 
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Erbbaurecht belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grundstück 
mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buch belastet, so ist der Inhaber dieses Rechts anstelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Eigentümer 
eines Grundstückes haften als Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im 
Grundbuch eingetragen oder ist die Eigentums- oder 
Berechtigungslage in sonstiger Weise ungeklärt, so ist 
an seiner Stelle derjenige abgabepflichtig, der im Zeit-
punkt des Entstehens der Abgabepflicht der Besitzer des 
betroffenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit von 
Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils 
am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

§ 10 Fälligkeit
(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Baumaßnahme 
tatsächlich beendet ist. Im Falle der Kostenspaltung 
(§ 7) entsteht die Beitragsschuld mit der tatsächlichen 
Beendigung der Teilmaßnahme, bei der Bildung von 
Erschließungseinheiten (§ 6 Abs. 2) mit der Beendigung 
der Maßnahmen an den die Erschließungseinheit bilden-
den Straßen.

(2) Die Beitragsschuld wird in Höhe eines Betrages bis 
einschließlich 1.000 Euro drei Monate nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 2.000 Euro, 
wird der Teilbetrag in Höhe von 1.000 Euro drei Monate 
nach Bekanntgabe des Bescheides sowie der Restbetrag 
ein Jahr nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 3.000 Euro, 
werden Teilbeträge in Höhe von jeweils 1.000 Euro drei 
Monate sowie ein Jahr nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides und der Restbetrag zwei Jahre nach Bekannt-
gabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 4.000 Euro, 
werden Teilbeträge in Höhe von jeweils 1.000 Euro drei 
Monate, ein Jahr sowie zwei Jahr nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides und der Restbetrag drei Jahre nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 5.000 Euro, 
werden Teilbeträge in Höhe von jeweils 1.000 Euro drei 
Monate, ein Jahr, zwei Jahre sowie drei Jahre nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides und der Restbetrag 
vier Jahre nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld mehr als 5.000 Euro, wird der 
Betrag in fünf gleich hohen Jahresbeträgen jeweils drei 
Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre sowie vier Jahre 
nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

(3) Unbeschadet der Regelung des Absatzes 2 besteht die 
Möglichkeit, den festgesetzten Beitrag mit einer einma-
ligen Leistung zu entrichten.

§ 11 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Sie findet Anwendung auch auf Baumaßnahmen, durch 
die Erschließungsanlagen nach In-Kraft-Treten des 
Kommunalabgabengesetzes, aber vor In-Kraft-Treten 
dieser Satzung hergestellt, angeschafft, erweitert, ver-
bessert oder erneuert worden sind.

Jonaswalde, 1. März 2012

Matthes, Bürgermeister

Hinweis: ThürKO § 21 Abs. 4 Satz 1 - 3
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder 
aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der im Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Matthes, Bürgermeister

Gemeinde Löbichau

Die Gemeinde Löbichau
vermietet oder verkauft:

modernisierte 3-Raum-Wohnung in Löbichau, 
Am Sportplatz 34, Größe 57,54 m²

Termine zur Besichtigung unter Telefon:

Dienstag: 16:00 bis 18:00 Uhr

Tel. 034496 22230 oder 034496 23016

Die Gemeinde Löbichau als Eigentümerin
verkauft in Löbichau folgende Liegenschaft:

Gemarkung: Löbichau
Lage: Am Hain 24
Flur: 1
Flurstücke: 17 94/3
Größen: 457 m² 309 m²

Besichtigungen der Grundstücke können nach vorheriger 
Terminabsprache unter Tel. 034496 23027 oder 23028 
erfolgen.

gez. Hermann, Bürgermeister
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Bekanntmachung
Der Gemeinderat Nöbdenitz hat in seiner Sitzung 
am 21. Februar 2012 folgende Beschlüsse gefasst, die 
hiermit bekannt gemacht werden:

Nr. 11/2012 - 
1. Der Beschluss Nr. 63/2011 aus der Sitzung vom 

22. November 2011 wird aufgehoben.
2. Die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge 

für öffentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde Nöb-
denitz (Straßenausbaubeitragssatzung) wird in der 
vorliegenden Form gebilligt.

Nr. 12/2012 - nicht öffentlicher Teil

Nr. 13/2012 - nicht öffentlicher Teil

Nr. 14/2012 - Der Gemeinderat bestätigt die Nieder-
schrift der Sitzung vom 17. Januar 2012.

Nr. 15/2012 - Der Gemeinderat bestätigt die Nieder-
schrift der Sitzung vom 24. Januar 2012.

Nr. 16/2012 - nicht öffentlicher Teil

Nr. 17/2012 - nicht öffentlicher Teil

Gemeinde Nöbdenitz

Amtliche Bekanntmachung
der Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen 

der Gemeinde Nöbdenitz
Die vom Gemeinderat der Gemeinde Nöbdenitz am
21. Februar 2012 beschlossene Satzung über die Erhe-
bung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanla-
gen der Gemeinde Nöbdenitz wurde gemäß § 2 Abs. 5 
ThürKAG der Rechtsaufsicht vorgelegt. Mit Schreiben 
vom 1. März 2012 des Kommunalamtes des Landratsam-
tes Altenburger Land wurde diese bestätigt und hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen 

der Gemeinde Nöbdenitz
(Straßenausbaubeitragssatzung)

vom 12. März 2012
Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) und der §§ 2 und 7 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Nöbdenitz in seiner Sitzung am 
21. Februar 2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebung des Beitrages
(1) Zur anteiligen Deckung des Aufwandes für die Her-
stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen (Erschließungsanlagen) und als Gegenleistung für 
die dadurch den Eigentümern, Erbbauberechtigten und 

Inhabern eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des 
Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch an den erschlossenen Grundstücken 
erwachsenden besonderen Vorteile erhebt die Gemeinde 
Nöbdenitz  Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung, so-
weit nicht Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetz-
buch zu erheben sind.

(2) Zu den Erschließungsanlagen im Sinne des Absatzes 1
gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohn-
wege, selbständigen Grünanlagen und Kinderspielplätze, 
sofern diese Anlagen in der Baulast der Gemeinde stehen. 
Für Wirtschaftswege und Anlagen, die dem Schutz von 
Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) 
dienen (Immissionsschutzanlagen), können Beiträge nur 
aufgrund einer besonderen Satzung erhoben werden.

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1. den Erwerb und die Freilegung der für die Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung der Erschließungsanlagen benötigten 
Grundflächen (einschließlich der Nebenkosten),

2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstel-
lung (zuzüglich der Nebenkosten),

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse-
rung und Erneuerung der Fahrbahn sowie der Misch-
fläche (Fahrbahn/Gehweg)

4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse-
rung und Erneuerung von

a) Rinnen und Bordsteinen,

b) Radwegen,

c) Gehwegen,

d) Beleuchtungseinrichtungen,

e) Entwässerungseinrichtungen,

f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,

g) Parkflächen,

h) unselbständigen Grünanlagen (Straßenbegleitgrün).

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen sind nur insoweit beitrags-
fähig, als sie breiter sind als die anschließenden freien 
Strecken.

(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der 
in § 1 genannten Erschließungsanlagen,

2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für 
den Schnellverkehr mit  Kraftfahrzeugen bestimmt 
sind (Schnellverkehrsstraßen) und für Brückenbau-
werke, Tunnel und Unterführungen mit den dazuge-
hörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für 
Fahrbahndecke und Fußwegbelag.
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§ 3 Ermittlung 
des beitragsfähigen Aufwands

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen 
Aufwendungen ermittelt.

§ 4 Anteil der Gemeinde und 
der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der

a) auf die Inanspruchnahme der Erschließungsanlagen 
durch die Allgemeinheit entfällt,

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach § 5 auf ihre 
eigenen Grundstücke entfällt.

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitrags-
pflichtigen zu tragen.

(2) Überschreiten Erschließungsanlagen die nach Abs. 3 
anrechenbaren Breiten, so trägt die Gemeinde den durch 
die Überschreitung verursachten Mehraufwand allein. 
Bei den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen beziehen 
sich die anrechenbaren Breiten der Fahrbahnen auf die 
Breite, die über die beitragsfreie Fahrbahnbreite nach 
§ 2 Abs. 2 hinausgeht.

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach 
Absatz 1 Satz 2 und die anrechenbaren Breiten der Er-
schließungsanlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. bei Straßen, die überwiegend der Erschließung der an-
grenzenden oder durch private Zuwegung mit ihnen 
verbundenen Grundstücke dienen (Anliegerstraßen)

Anrechenbare Breite

Teileinrichtung I (*) II (*) Anteil der 
Beitrags-

pflichtigen

Fahrbahn 9,00 m 7,00 m 60 %

Radweg einschl. 
Sicherheitsstreifen

je 2,00 m je 2,00 m 60 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 70 %

Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 %

Beleuchtung 
und Oberflächen-
entwässerung

./. ./. 60 %

unselbständige 
Grünanlagen bzw. 
Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 50 %

2. bei verkehrsberuhigten Bereichen

Anrechenbare Breite

Teileinrichtung I (*) II (*) Anteil der 
Beitrags-

pflichtigen

Öffentliche Fläche 
einschl. Fahrbahn, 
Radweg, Parkstreifen,
Gehweg, Straßenbe-
gleitgrün, Beleuch-
tung und Oberflä-
chenentwässerung

20,00 m 10,00 m 60 %

3. bei Straßen, die der Erschließung von Grundstücken 
und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebie-
ten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstra-
ßen nach Ziffer 3 sind (Haupterschließungsstraßen)

Anrechenbare Breite

Teileinrichtung I (*) II (*) Anteil der 
Beitrags-

pflichtigen

Fahrbahn 12,00 m 9,00 m 40 %

Radweg einschl. 
Sicherheitsstreifen

je 3,00 m je 2,00 m 40 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 %

Gehweg je 3,00 m je 3,00 m 60 %

Beleuchtung 
und Oberflächen-
entwässerung

./. ./. 40 %

unselbständige 
Grünanlagen 

bzw.
Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 50 %

4. bei Straßen, die überwiegend dem durchgehenden in-
nerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durch-
gangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen (Hauptverkehrsstraßen)

Anrechenbare Breite

Teileinrichtung I (*) II (*) Anteil der 
Beitrags-

pflichtigen

Fahrbahn 12,00 m 10,00 m 20 %

Radweg einschl. 
Sicherheitsstreifen

je 3,00 m je 3,00 m 20 %

Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 50 %

Gehweg je 3,50 m je 3,50 m 50 %

Beleuchtung 
und Oberflächen-
entwässerung

./. ./. 30 %

unselbständige 
Grünanlagen bzw. 
Straßenbegleitgrün

je 2,00 m je 2,00 m 50 %

(*) = Die in den Ziffern 1 bis 3 unter „I“ genannten anre-
chenbaren Breiten gelten in Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten, in den sonstigen Baugebieten gelten die unter „II“ 
genannten anrechenbaren Breiten.

>>>>>
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Fehlen bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen, er-
höht sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um die 
anrechenbare Breite des oder der fehlenden Parkstreifen, 
höchstens jedoch um je 2,50 m, falls und soweit auf der 
Straße eine Parkmöglichkeit geboten wird.

(4) Bei den in Absatz 3 genannten Baugebieten handelt 
es sich um beplante wie unbeplante Gebiete; die in Ab-
satz 3 Ziffern 1 bis 3 angegebenen Breiten sind Durch-
schnittsbreiten.

(5) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Abschnit-
ten mit einer Seite an ein Kern-, Gewerbe- oder Indus-
triegebiet und mit der anderen Seite an ein sonstiges 
Baugebiet und ergeben sich dabei nach Absatz 3 unter-
schiedliche anrechenbare Breiten, so gilt für die gesamte 
Straße die größte Breite.

(6) Für Erschließungsanlagen, die im Absatz 3 und 4 
nicht erfasst sind oder bei denen die festgesetzten anre-
chenbaren Breiten oder Anteile der Beitragspflichtigen 
offensichtlich nicht zutreffen, werden durch eine geson-
derte Satzung im Einzelfall die anrechenbaren Breiten 
und Anteile der Beitragspflichtigen festgesetzt.

§ 5 Verteilung 
des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 bis 4 ermittelte Aufwand wird nach 
Maßgabe ihrer Flächen auf die Grundstücke verteilt, 
denen die Inanspruchnahmemöglichkeit der Erschlie-
ßungsanlage besondere Vorteile vermittelt (erschlossene 
Grundstücke). Dabei wird die unterschiedliche Nutzung 
der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß durch 
Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit 
dem nach Absätzen 5 bis 8 maßgeblichen Nutzungsfak-
tor berücksichtigt.

(2) Als Grundstücksfläche i. S. des Absatzes 1 gilt 
grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen erschlosse-
ner Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, 
richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach 
Abs. 6 und 7. Für die übrigen Flächen – einschließlich 
der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits 
einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungsli-
nie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Absatz  4 
BauGB – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach Absatz 8.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei erschlos-
senen Grundstücken

a) die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks,

b) die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den 
Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich 
des Bebauungsplanes,

c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 
BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die 

Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich,

d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB besteht,

aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks

bb) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innen-
bereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche 
des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche 
zwischen der Erschließungsanlage und einer Li-
nie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 25 
m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an 
die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich 
durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücks-
seite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 25 m verläuft,

e) die über die sich nach Buchstabe b) oder Buchstabe 
d) lit. bb) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 
gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Er-
schließungsanlage bzw. im Fall von Buchstabe d) lit. 
bb) der der Erschließungsanlage zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleich-
mäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht.

(4) Bei erschlossenen Grundstücken, die

a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver-
gleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt 
werden,

oder

b) ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (landwirtschaftliche Nutzung)

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche 
des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Rege-
lungen in Absatz 3 nicht erfasst wird.

(5) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes 
der Nutzung wird die Fläche von Grundstücken, die bau-
lich oder gewerblich nutzbar sind (Absatz 3) vervielfacht 
mit

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit 1 Vollgeschoss,
b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen,
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen,
d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit 4 Vollgeschossen,
e) 2,0 bei einer Bebaubarkeit mit 5 Vollgeschossen,
f) 2,25 bei einer Bebaubarkeit mit 6 Vollgeschossen.

(6) Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerhalb 
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes liegen, 
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ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der 
höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 
3,5 (wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden). 

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt 
als Zahl der Vollgeschosse in Gewerbe-, Industrie- 
und Sondergebieten i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO die 
höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5, in allen ande-
ren Gebieten die höchstzulässige Höhe geteilt durch 
2,30 (wobei Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden); dies 
gilt in gleicher Weise auch für den Fall, dass sowohl 
die zulässige Gebäudehöhe als auch gleichzeitig eine 
Baumassenzahl festgesetzt ist.

d) Dürfen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden, 
gilt die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungs-
ebene.

e) Ist gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt, gilt die Zahl von einem Vollge-
schoss.

f) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl 
der Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist 
diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn 
die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige 
Gebäudehöhe überschritten wird.

(7) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für die 
ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Bau-
massenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus 
der Zahl der auf den Grundstücken der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder 
Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird je Nut-
zungsebene ein Vollgeschoss zugrunde gelegt,

d) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig 
ist, die aber gewerblich oder industriell genutzt wer-
den können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt;

(8) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungs-
faktoren bei Grundstücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Be-
bauungsplan nicht baulich oder gewerblich sondern 
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Fried-
höfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
so genutzt werden 0,5

2. im Außenbereich liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in an-
derer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bei

a. Waldbestand oder Wasserflächen 0,0167

b. Nutzung als Grünland, Ackerland 
oder Gartenland 0,0333

c. gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau, 
Kiesabbau pp.) 1,0

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nut-
zung vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. 
Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingär-
ten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche 
Hofstellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude 
(z.B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil-
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der 
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt, 1,0

mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend 
der Staffelung nach Abs. 5, für die Restfläche gilt 
lit. a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be-
bauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechne-
risch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,0
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend 
der Staffelung nach Absatz 5, für die Restfläche 
gilt lit. b),

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche 
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen-
zahl 0,2 ergibt, 1,3
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entsprechend 
der Staffelung nach Absatz 5, für die Restfläche 
gilt lit. a),

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Absatz 6 BauGB liegen, für die 
von der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder 
Gewerbebetrieben dienen, 1,3
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entspre-
chend der Staffelung nach Absatz 5,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder 
ohne Bebauung 1,0
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss entspre-
chend der Staffelung nach Absatz 5,

für die Restfläche gilt lit. a).                            >>>>>
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(9) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenober-
kante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberflä-
che hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ih-
rer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 1,90 m
haben. Satz 1 gilt auch für Grundstücke in Gebieten, in 
denen der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach § 5 
Abs. 6 Buchstabe a) bis c) enthält. Ist die Zahl der Voll-
geschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, so werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei 
allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken 
je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) 
als ein Vollgeschoss berechnet. Kirchengebäude werden 
stets als eingeschossige Gebäude behandelt.

(10) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der 
Nutzung werden die in Abs. 5 festgesetzten Faktoren um 
0,3 erhöht

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festge-
setzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie 
Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren 
und großflächige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung 
und Kongresse;

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festset-
zung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den 
unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden 
oder zulässig ist;

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben 
a) und b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, indus-
triell oder in ähnlicher Weise genutzt werden (so z.B. 
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, 
Krankenhaus- und Schulgebäuden), wenn diese Nut-
zung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. 
Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder 
zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so 
genutzte Fläche als Geschossfläche.

(11) Grundstücke an zwei oder mehreren Erschließungs-
anlagen im Sinne dieser Satzung werden für jede Anlage 
mit der Maßgabe herangezogen, dass bei der Berechnung 
des Beitrags nach den vorstehenden Absätzen die sich 
ergebenden Beträge jeweils um ein Drittel gekürzt wer-
den.

(12) Die Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grund-
stücke (Abs. 11) gilt nicht für die in Absatz 10 Buchsta-
ben a bis c bezeichneten Grundstücke.

§ 6 Abschnittsbildung, Erschließungseinheit 
und Abrechnungsgebiet

(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Erschlie-
ßungsanlage kann der Aufwand getrennt ermittelt  und 
abgerechnet werden (Abschnittsbildung). Erstreckt sich 
eine straßenbauliche Maßnahme auf mehrere Straßenab-
schnitte, für die sich nach § 4 Absatz 2 unterschiedliche 
anrechenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile 
der Beitragspflichtigen ergeben, so sind die Straßenab-
schnitte gesondert abzurechnen.

(2) Für mehrere Erschließungsanlagen, die für die Er-
schließung der Grundstücke eine Einheit bilden, kann 
der Aufwand insgesamt ermittelt werden (Erschließungs-
einheit).

(3) Die von einer Erschließungsanlage, einem Abschnitt 
oder einer Erschließungseinheit erschlossenen Grundstü-
cke bilden das Abrechnungsgebiet.

§ 7 Kostenspaltung
Der Beitrag kann für

1. die Fahrbahn
2. die Mischfläche (Fahrbahn/Gehweg)
3. die Radwege
4. die Gehwege
5. die Parkflächen
6. die Beleuchtung
7. die Oberflächenentwässerung
8. die unselbständigen Grünanlagen

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben wer-
den.

§ 8 Vorauszahlungen und Ablösung
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begon-
nen worden ist, kann die Gemeinde Vorauszahlungen bis 
zur Höhe der voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.

(2) Der Straßenausbaubeitrag kann vor Entstehung 
der Beitragspflicht durch Vertrag abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden 
Straßenausbaubeitrages.

§ 9 Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt 
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grundstück 
mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buch belastet, so ist der Inhaber dieses Rechts anstelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Eigentümer 
eines Grundstückes haften als Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im 
Grundbuch eingetragen oder ist die Eigentums- oder 
Berechtigungslage in sonstiger Weise ungeklärt, so ist 
an seiner Stelle derjenige abgabepflichtig, der im Zeit-
punkt des Entstehens der Abgabepflicht der Besitzer des 
betroffenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit von 
Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils 
am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

§ 10 Fälligkeit
(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Baumaßnahme 
tatsächlich beendet ist. Im Falle der Kostenspaltung
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(§ 7) entsteht die Beitragsschuld mit der tatsächlichen 
Beendigung der Teilmaßnahme, bei der Bildung von 
Erschließungseinheiten (§ 6 Abs. 2) mit der Beendigung 
der Maßnahmen an den die Erschließungseinheit bilden-
den Straßen.

(2) Die Beitragsschuld wird in Höhe eines Betrages bis 
einschließlich 1.000 Euro drei Monate nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 2.000 Euro, 
wird der Teilbetrag in Höhe von 1.000 Euro drei Monate 
nach Bekanntgabe des Bescheides sowie der Restbetrag 
ein Jahr nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 3.000 Euro, 
werden Teilbeträge in Höhe von jeweils 1.000 Euro drei 
Monate sowie ein Jahr nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides und der Restbetrag zwei Jahre nach Bekannt-
gabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 4.000 Euro, 
werden Teilbeträge in Höhe von jeweils 1.000 Euro drei 
Monate, ein Jahr sowie zwei Jahr nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides und der Restbetrag drei Jahre nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld bis einschließlich 5.000 Euro, 
werden Teilbeträge in Höhe von jeweils 1.000 Euro drei 
Monate, ein Jahr, zwei Jahre sowie drei Jahre nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides und der Restbetrag 
vier Jahre nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

Beträgt die Beitragsschuld mehr als 5.000 Euro, wird der 
Betrag in fünf gleich hohen Jahresbeträgen jeweils drei 
Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre sowie vier Jahre 
nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

(3) Unbeschadet der Regelung des Absatzes 2 besteht die 
Möglichkeit, den festgesetzten Beitrag mit einer einma-
ligen Leistung zu entrichten.

§ 11 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Sie findet Anwendung auch auf Baumaßnahmen, durch 
die Erschließungsanlagen nach In-Kraft-Treten des 
Kommunalabgabengesetzes, aber vor In-Kraft-Treten 
dieser Satzung hergestellt, angeschafft, erweitert, ver-
bessert oder erneuert worden sind.

Nöbdenitz, 12. März 2012

Reinhold, Bürgermeister

Hinweis: ThürKO § 21 Abs. 4 Satz 1 - 3
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder 
aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der im Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Reinhold, Bürgermeister

Die Gemeinde Nöbdenitz
vermietet ab 01.05.2012: 
3-Raum-Wohnung mit ca. 70,00 m² Wohnfläche, in Nöb-
denitz, Am Gemeindeamt 6

Interessenten melden sich bitte

beim Bürgermeister der Gemeinde Nöbdenitz (montags, 
16:00 bis 18:00 Uhr), Telefon: 034496 22564 oder bei 
der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, Frau 
Lange, Telefon: 034496 23016

Gemeinde Posterstein

Bekanntmachung
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Posterstein hat in 

seiner Sitzung am 27. Februar 2012 die nachstehende 
Haushaltssatzung der Gemeinde Posterstein für das 
Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Die Rechtsaufsichts-
behörde des Landratsamtes Altenburger Land hat mit 
Schreiben vom 19. März 2012 die Haushaltssatzung 
genehmigt und der Veröffentlichung zugestimmt.

2. Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß § 21 Abs. 3 
ThürKO öffentlich bekannt gemacht.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Posterstein, 

Landkreis Altenburger Land, 
für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund des § 55 der ThürKO erlässt die Gemeinde 
Posterstein folgende Haushaltssatzung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 481.670 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 79.242 €
ab.

>>>>>
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§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind in Höhe von Null € vorgese-
hen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt wird auf Null € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemein-
desteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a) für die land- u. forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (A) 280 v.H.
 b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 360 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 65.000,00 € festgesetzt.

§ 6
---

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in 
Kraft.

Posterstein, den 22.03.2012

Gemeinde Posterstein 

Jakubek
Bürgermeister

Auslegungshinweis zur Haushaltssatzung
Die Auslegung erfolgt auf der Grundlage des § 57 Abs. 3 
ThürKO. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt am 
Sitz der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, 
Am Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in der Zeit vom

10.04.2012 - 26.04.2012

während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme 
in der Kämmerei aus. Bis zur Entlastung und Beschluss-
fassung über die Jahresrechnung 2012 nach § 80 Abs. 3 
Satz 1 steht sie zur Einsichtnahme zu den Geschäftszei-
ten der Verwaltunggemeinschaft „Oberes Sprottental“, 
Am Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in der Kämmerei 
zur Verfügung.

Posterstein, 22.03.2012 

Jakubek
Bürgermeister

Gemeinde Thonhausen

Bekanntmachung
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Thonhausen hat in 

seiner Sitzung am 27. Februar 2012 die nachfolgende 
Haushaltssatzung der Gemeinde Thonhausen für das 
Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Die Rechtsaufsichts-
behörde des Landratsamtes Altenburger Land hat 
mit Schreiben vom 12. März 2012 der öffentlichen 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 zuge-
stimmt.

2. Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß § 21 Abs. 3 
ThürKO öffentlich bekannt gemacht.

Einladung 
zur Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Posterstein

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
von Posterstein und Stolzenberg,

hiermit lade ich Sie zu unserer diesjährigen Einwoh-
nerversammlung der Gemeinde Posterstein

am Montag, dem 16. April 2012,
um 18:30 Uhr in die „Neue Scheune“

recht herzlich ein.

Tagesordnung

Top 1 Begrüßung

Top 2 Informationen zum Haushaltsplan 2012

Top 3 Vorstellung der geplanten Satzung über 
Straßenausbaubeiträge sowie Kosten und 
Musterberechnungen für Grundstücksei-
gentümer

 Gast: Frau Zetzsche aus unser Verwaltungs-
gemeinschaft 

Top 4 Informationen zum Friedhof

Top 5 Brand- und Katastrophenschutz in unserer 
Gemeinde

Top 6 Auswirkungen des demografischen Wandels 
für Alt und Jung

 Projektidee 
 Alt werden zu Hause – wo denn sonst?
 (Notwendigkeit des ehrenamtlichen Engage-

ments für Alt und Jung)

Top 7 Leben im Dorf 
 - Gemeinsinn und Engagement -

Top 8 Anfragen, Hinweise und Anregungen der 
Bürgerinnen und Bürger

Top 9 Allgemeines (30. April Maibaumsetzen mit 
Tanz - freier Eintritt)

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Stefan Jakubek, Bürgermeister
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10.04. - 26.04.2012

während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme 
in der Kämmerei aus.

Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung 2012 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO 
steht sie zur Einsichtnahme zu den Geschäftszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, Am 
Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in der Kämmerei zur 
Verfügung.

Thonhausen, den 15.03.2012

Hupfer, Bürgermeister

Gemeinde Wildenbörten

Bekanntmachung
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Wildenbörten hat in 

seiner Sitzung am 7. Februar 2012 die nachstehende 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wildenbörten für das 
Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Die Rechtsaufsichts-
behörde des Landratsamtes Altenburger Land hat mit 
Schreiben vom 22. Februar 2012 der Veröffentlichung 
zugestimmt.

2. Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß § 21 Abs. 3 
ThürKO öffentlich bekannt gemacht.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wildenbörten, 
Landkreis Altenburger Land,
 für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund des § 55 der ThürKO erlässt die Gemeinde 
Wildenbörten folgende Haushaltssatzung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 256.136 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 288.634 €
ab.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Thonhausen

 (Landkreis Altenburger Land) 
für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund des § 55 der ThürKO erlässt die Gemeinde 
Thonhausen folgende Haushaltssatzung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 630.978 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 106.864 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind in Höhe von Null € vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt wird auf Null € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemein-
desteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a) für die land- u. forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (A) 220 v.H.
 b) für die Grundstücke (B) 320 v.H.

2. Gewerbesteuer 320 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 95.000,00 € festgesetzt.

§ 6
---

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in 
Kraft.

Thonhausen, den 15.03.2012

Gemeinde Thonhausen

Hupfer
Bürgermeister

Auslegungshinweis zur Haushaltssatzung
Die Auslegung erfolgt auf der Grundlage des § 57 Abs. 3 
ThürKO. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt am 
Sitz der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, 
Am Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in der Zeit vom

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind in Höhe von Null € vorgese-
hen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt wird auf Null € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemein-
desteuern werden wie folgt festgesetzt:              >>>>>
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- Ende Amtlicher Teil -

1. Grundsteuer
 a) für die land- u. forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (A) 271 v.H.
 b) für die Grundstücke (B) 389 v.H.

2. Gewerbesteuer 357 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 38.000,00 € festgesetzt.

§ 6
---

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in 
Kraft.

Wildenbörten, den 05.03.2012

Gemeinde Wildenbörten

Fischer, Bürgermeister

Auslegungshinweis zur Haushaltssatzung
Die Auslegung erfolgt auf der Grundlage des § 57 Abs. 3 
ThürKO. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt am 
Sitz der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, 
Am Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in der Zeit vom

10.04.2012 - 26.04.2012

während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme 
in der Kämmerei aus. Bis zur Entlastung und Beschluss-
fassung über die Jahresrechnung 2012 nach § 80 Abs. 3
Satz 1 ThürKO steht sie zur Einsichtnahme zu den 
Geschäftszeiten der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes 
Sprottental“, Am Gemeindeamt 4, 04626 Nöbdenitz in 
der Kämmerei zur Verfügung.

Wildenbörten, 05.03.2012

Fischer, Bürgermeister

- Nichtamtlicher Teil -

Achtung - bitte beachten!
Seit Januar 2012 wechselte in unserem Haus die Verant-
wortlichkeit für die Erstellung des Mitteilungsblattes.

Neue Ansprechpartnerin ist
Frau Zwack – Telefon 034496 23013.

Bitte senden Sie die Artikel für das Mitteilungsblatt im-
mer an info@vg-sprottental.de

Frauenfrühstück 
im Altenburger Land

Am 28. April findet das 1. Frau-
enfrühstück dieses Jahres im Al-
tenburger Land statt.

Auch diesmal wird ein interessanter Vortrag mit 
dem Thema: „Power-Frau; ich muss nicht alles leis-
ten“ gehalten. Die Referentin ist Katja Bernhard aus 
Malsfeld bei Kassel.

Beginn ist 9:00 Uhr im Brauereisaal Altenburg.

Neben der angeregten Unterhaltung gibt es auch 
wieder ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und eine 
kulturelle Umrahmung.

Lassen wir uns überraschen und einen angenehmen 
Vormittag zusammen verbringen.

Karten gibt es nur im Vorverkauf bei der Stadtin-
formation Schmölln oder Altenburg.

Für diesbezügliche Fragen stehe ich gern zur Ver-
fügung.

Brigitte Künzel - Tel. 034496 60539

Museum Burg Posterstein
Veranstaltungen und Konzerte

Pfingsten - 26. bis 28. Mai
7. Ritterturnier und Mittelalterspektakel

10. Juni, 15:00 Uhr - Pianorama - Classic meets Jazz
Ulrike Mai & Lutz Gerlach (Piano & Keys)
Eine musikalische Begegnung der besonderen Art.
Bei schönem Wetter im Burghof.

15. Juli, 15:00 Uhr - „RATTLIN´ BOG“
Paul Kühn (Violine) - Roger Witte (Gitarre) - 
Rene Bock (Bass)
Drei Mitglieder der „Brogues“ unplugged.
Bei schönem Wetter im Burghof.

23. September, 15:00 Uhr 
Falkenberg - Konzert zum neuen Album Freiheit

Achtung:
Das Konzert findet nicht am 13. Mai statt - 
aus technischen Gründen verschoben!
Wir bitten um Verständnis.

Sommerkabarett auf Burg Posterstein
28. Juli, 20:00 Uhr - Vicki Vomit - Soloprogramm
Wir planen weitere Veranstaltungen für Sie.
Bitte informieren Sie sich auch im Internet!

www.burg-posterstein.de
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Gemeinde Heukewalde

Härtling, Margarete 04.04.1930 82 Jahre

Bachmann, Lianne 20.04.1935 77 Jahre

Günzel, Wolfgang 20.04.1938 74 Jahre

Kriebitzsch, Karl Heinrich 21.04.1934 78 Jahre

Seiler, Margot 30.04.1931 81 Jahre

Gemeinde Jonaswalde und Ortsteile

Brauer, Verene 01.04.1922 90 Jahre

Bachmann, Achim 01.04.1937 75 Jahre

Gollan, Hildegard 06.04.1936 76 Jahre

Peziak, Alfons 09.04.1939 73 Jahre

Gerhardt, Liane 11.04.1930 82 Jahre

Etzold, Achim 17.04.1940 72 Jahre

Kretzschmar, Elfriede 21.04.1922 90 Jahre

Härtling, Karl 24.04.1936 76 Jahre

Härtling, Marianne 26.04.1937 75 Jahre

Leißing, Hella 27.04.1940 72 Jahre

Brauer, Anni 27.04.1939 73 Jahre

Gemeinde Löbichau und Ortsteile

Jahn, Wolfram 01.04.1940 72 Jahre

Naubert, Ruth Ursula 05.04.1930 82 Jahre

Doering, Karl-Heinz 06.04.1930 82 Jahre

Rietze, Iris 11.04.1937 75 Jahre

Müller, Lothar 11.04.1937 75 Jahre

Kretzschmar, Willi 11.04.1938 74 Jahre

Hütter, Jürgen 17.04.1940 72 Jahre

Schulze, Rita 28.04.1932 80 Jahre

Kilanowski, Gerda 30.04.1922 90 Jahre

Gemeinde Nöbdenitz und Ortsteile

Zetzsche, Annerose 07.04.1940 72 Jahre

Müller, Werner 07.04.1938 74 Jahre

Baumann, Gerd 07.04.1940 72 Jahre

Wähler, Doris 08.04.1937 75 Jahre

Olischer, Elfriede 14.04.1938 74 Jahre

Rüger, Horst 16.04.1930 82 Jahre

Schröder, Joachim 19.04.1942 70 Jahre

Kretzschmar, Sieglinde 20.04.1940 72 Jahre

Schnelle, Renate 21.04.1940 72 Jahre

Franke, Dietmar 21.04.1937 75 Jahre

Hummel, Renate 26.04.1940 72 Jahre

Scheffl er, Helene 30.04.1930 82 Jahre

Gemeinde Posterstein und Ortsteile

Lange, Anneliese 02.04.1938 74 Jahre

Sachse, Dieter 06.04.1934 78 Jahre

Metz, Ursula 11.04.1937 75 Jahre

Pammler, Gottfried 14.04.1940 72 Jahre

Piske, Marianne 28.04.1930 82 Jahre

Gemeinde Thonhausen und Ortsteile

Drese, Inge 01.04.1938 74 Jahre

Schumann, Hartwig 02.04.1938 74 Jahre

Seiler, Annemarie 06.04.1926 86 Jahre

Gotsche, Christa 08.04.1935 77 Jahre

Bürger, Lieselotte 11.04.1934 78 Jahre

Müller, Ruth 17.04.1937 75 Jahre

Bachmann, Lisbeth 20.04.1933 79 Jahre

Rohn, Gerhard 24.04.1938 74 Jahre

Kosak, Bernhard 25.04.1938 74 Jahre

Schnelle, Dieter 25.04.1939 73 Jahre

Neumärker, Erwin 29.04.1931 81 Jahre

Mähler, Wolfgang 30.04.1939 73 Jahre

Koch, Renate 30.04.1942 70 Jahre

Dörr, Gerda 30.04.1939 73 Jahre

Gemeinde Vollmershain

Gerth, Christa 04.04.1935 77 Jahre

Matting, Hannelore 11.04.1934 78 Jahre

Jahn, Lothar 25.04.1940 72 Jahre

Gerth, Edith 30.04.1940 72 Jahre

Lehmann, Maria 30.04.1936 76 Jahre

Gemeinde Wildenbörten und Ortsteile

Schmidt, Helga 01.04.1931 81 Jahre

Thieme, Edith 11.04.1932 80 Jahre

Bräutigam, Ruth 22.04.1921 91 Jahre

Taubert, Kurt 22.04.1943 69 Jahre

Klaus, Renate 25.04.1937 75 Jahre

Olischer, Eva 27.04.1929 83 Jahre

Faustmann, Klaus-Peter 28.04.1942 70 Jahre

Etzold, Achim 28.04.1948 64 Jahre

Kirmse, Erhard 29.04.1920 92 Jahre

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Die Gemeindeverwaltung gratuliert zum Geburtstag

und wünscht persönliches Wohlergehen
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Die Dohle – Vogel des Jahres
– Dohlenturm Löbichau –

Lebensraum des intelligenten 
Singvogels muss geschützt werden

Die Dohle ist eine der intelligentesten heimischen Vogel-
arten. Trotz ihrer guten Anpassungsfähigkeit findet der 
schwarzgefiederte Vogel immer weniger Nistmöglichkei-
ten. Der NABU und der LBV haben die Dohle (Coloeus 
monedula) zum „Vogel des Jahres 2012“ gekürt. Aus Sicht 
der beiden Verbände ist es dringend notwendig, das viel-
seitige Stimmentalent besser zu schützen. Am Beispiel 
der schlauen Dohle wollen wir zudem eine Lanze brechen 
für die oft zu Unrecht geschmähten Rabenvögel.

Aus diesem Grunde haben 
Mitglieder des Natur-
schutzbundes Altenburger 
Land e. V. am 17.03.12 auf 
dem ehemaligen Wismut-
förderturm in Löbichau 
weitere Dohlenkästen an-
gebracht. Die im Jahre 
2002 auf dem Turm ange-
brachten 20 Dohlenkästen 
waren bereits alle zur Brut-
zeit belegt. Von daher war 
das Jahr der Dohle der ide-
ale Anstoß, noch weitere 

Kästen auf den über 50 m hohen Turm zu installieren. 
Bei wunderbar sonnigem Wetter wurden drei unserer 
Mitstreiter samt der Kästen mit Hilfe eines Krans auf 
die oberste Ebene des Turmes gebracht. Hier konnten 
Sie sich über den guten Zustand der bereits befestigten 
Kästen überzeugen und haben anschließend mit der 
Montage der 20 neuen Kästen begonnen. Bereits nach 
ca. 4 Stunden war diese nicht ganz ungefährliche Aktion 
in schwindelerregender Höhe vollbracht. Schon kurz da-
nach haben auch die Dohlen wieder „ihren Turm“ bezo-
gen und die neuen Brutmöglichkeiten inspiziert. Durch 
diese weiteren Brutplätze kann sich die Dohlenpopula-
tion nun weiterentwickeln und stabilisieren.
Auch am und im Stallgebäude auf der extensiv bewirt-
schafteten Beweidungsfläche des NABU ś im ehemaligen 
Wismutgelände wurden in den letzten Jahren Brutmög-
lichkeit für den Vogel des Jahres geschaffen und bereits 

Aus den Gemeinden
der VG „Oberes Sprottental“

Gemeinde Heukewalde

Einladung zum 
Maibaumsetzten in Heukewalde

Die Freiwillige Feuerwehr Heukewalde und die Ge-
meinde laden zum traditionellen Maibaumsetzen am 
Montag, dem 30. April 2012 ab 17:30 Uhr ein!

Veranstaltungsort ist, wie im letzten Jahr, das 
Feuerwehr-Gerätehaus der FFW Heukewalde. 
Alle Kinder und Jugendlichen aus Heukewalde 
sind eingeladen, ab 18:00 Uhr den Baum und 
Kranz zu schmücken! Für das leibliche Wohl ist 
wie immer bestens gesorgt!

Gut Wehr!

Die Wehrleitung der FFW Heukewalde und
der Vorstand des Feuerwehrvereins

angenommen. Hier und im Bereich des Förderturms 
kann man diese gesellig lebenden Rabenvögel nun sehr 
gut beobachten.
Für die Umsetzung des Projektes Dohlenturm bedanken 
wir uns bei allen Unterstützern sowie bei der Gemeinde 
Löbichau, dem Landkreis und besonders bei der Firma 
Kran Lorenz aus Nöbdenitz.
Für die Umsetzung sowie zur Finanzierung des Dohlen-
projektes sind wir noch auf Unterstützung angewiesen. 
Wer uns mit einer Spende unterstützen möchte, kann 
dies unter folgender Bankverbindung gern tun:

Zahlungsempfänger: NABU Altenburger Land
Kontonummer: 1101000364
Bank: Sparkasse Altenburger Land
Bankleitzahl: 83050200
Verwendungszweck: Dohlenkästen

Weitere Informationen zur Dohle und zum NABU er-
halten Sie unter www.altenburg.nabu-thueringen.de oder  
www.thueringen.nabu.de.

DSL – BREITBAND in Heukewalde
Spätestens zur gemeinsamen Informationsveranstaltung 
von Thüringer NETKOM (als Netzbetreiber), encoLine 
GmbH (als Provider) und Gemeinde Heukewalde am 
27.03.2012 auf dem Bürgersaal haben die letzten Skep-
tiker erkannt, dass zukunftsfähiges Internet (bis max. 
50.000 Kbit/s.) nachhaltig nur mit glaserfasergebunde-
nem Breitband-Festanschluss zu bewerkstelligen ist. 
LTE oder UMTS als Zwischenlösung werden langfristig 
begrenzt sein.



VG „Oberes Sprottental“ - 05.04.2012 - Seite 20 - VG „Oberes Sprottental“ - 05.04.2012 - Seite 21 -

Feuerwehr-Jahresbericht 2011 und 
Protokoll zur Jahreshauptversammlung 

vom 18.02.2012
Sehr geehrte Kameraden, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister,

ich begrüße Euch recht herzlich zu unserer Jahreshaupt-
versammlung in diesem Jahr.

Verlesen der Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Jahreshauptver-
sammlung durch den Wehrführer

2. Bericht zum Feuerwehrjahr 2011 durch den Wehr-
führer

3. Bericht und Ergänzungen zum Feuerwehrjahr 2011 
durch den stellvertretenden Wehrführer

4. Bericht des Vereinsvorsitzenden des Feuerwehrver-
eins zum Jahr 2011

5. Bericht des Kassierers des Feuerwehrvereins
6. Ausführungen des Gerätewartes
7. Worte des Bürgermeister zum Jahr 2011 und Vorha-

ben 2012
8. Diskussionsrunde über anstehende Themen
9. Gemütlicher Ausklang

Wie in den vergangenen Jahren gebe ich auch in diesem 
Jahr meinen Bericht zum Feuerwehrjahr 2011 ab. Nach 
dem schneereichen Winter 2010/2011 war wohl der Ja-
nuar des vorigen Jahres der „aufregendste“ Abschnitt im 
Feuerwehrjahr 2011. Einsetzendes Tauwetter und das da-
mit verbundene Schmelzwasser haben uns im Januar in 

Atem gehalten. Schwerpunkt war hier, wie in fast jedem 
Jahr, die Brücke nach Posterstein. Aber auch die Familie 
eines Kameraden benötigte unsere Unterstützung. So 
wurde bei der Familie Walter der Keller der Scheune 
ausgepumpt. Dabei wurde festgestellt, dass der Deckel 
eines Kontrollschachtes defekt und dadurch der massive 
Wassereintritt erst möglich war. Der Deckel wurde aber 
wohl im Sommer des letzten Jahres instandgesetzt.
Mitte des Jahres wurde dann noch eine Ölspur in der 
Ortslage Heukewalde beseitigt.
In der Feuerwehr Heukewalde leisten 12 Kameraden ak-
tiven Dienst. Diese Zahlen beruhen auf der Feuerwehr-
Rente von 2011, 16 Kameraden werden noch immer als 
„Aktiv“ geführt.
Die Ausbildung mit den Kameraden der Feuerwehren 
Jonaswalde und Nischwitz ist im letzten Jahr etwas 
eingeschlafen. Auch die Ausbildung in unserer Wehr 
ist etwas ins Stocken geraten, was allerdings in diesem 
Jahr verbessert werden soll. Ganz untätig waren wir 
allerdings nicht. So wurde wieder eine Ganztages-
Ausbildung mit den Wehren des „Oberen Sprottentals“ 
durchgeführt, welche in diesem Jahr übrigens auch schon 
wieder in Planung ist. Jahresabschlussübung in Poster-
stein mit 3 beteiligten Kameraden unserer Wehr, wobei 
wir mit den 3 Kameraden einen großen Aufgabenbereich 
abzudecken hatten. Wir stellten die 2. Wasserversorgung 
zum Brandobjekt her, das waren zwar nur 100 m aber 
immerhin. Zudem wurden 2 Kameraden als Rettungs-
trupp unter Atemschutz eingesetzt, die die 2. vermisste 
Person aus dem Haus retteten.
Im November waren 2 Kameraden auf der Atemschutz-
strecke in Bad Köstritz.
Bei der Auswertung wurde festgestellt, dass bei allen 
Feuerwehren an der Kommunikation der Kameraden im 
Innenangriff gearbeitet werden muss. Ebenso sollte die 
Einsatztaktik im Vordergrund der Ausbildung stehen. 
Ansonsten wurden den Kameraden eine gute Fitness 
und eine gute Ausbildung bescheinigt.
Die Geräteprüfung in Thonhausen ergab, dass keines 
unserer Gerätschaften zu beanstanden war. Die Druck-
prüfung unserer Schläuche konnte allerdings nicht ohne 
„Ausfälle” durchgeführt werden. Einige in die Jahre ge-
kommene Druckschläuche B und C mussten hier ausge-
sondert werden. Wobei unser Bestand hier auch gesichert 
ist. Es wurde eher unser relativ hoher Bestand optimiert. 
Es nützt schließlich keinem, massenhaft Schläuche im 
Schrank zu haben, die wir nicht einsetzen können. Die 
Schläuche auf unserem Fahrzeug und auf den Haspeln 
wurden übrigens in den letzten Jahren bereits geprüft 
und waren zuvor in gutem Zustand.
Die Atemschutzgeräte wurden mit neuen Lungenautoma-
ten bestückt, da die Ersatzteil-Versorgung ab diesem Jahr 
nicht mehr gegeben ist.
Ein Thema, wie in jedem Jahr, war die Verbrennung von 
Baumschnitt in der Ortslage Heukewalde. An diesem 
Thema werden wir wohl nie so recht vorbei kommen. 

Dadurch, dass sich verschiedene Interessenten am 
schnellen DSL nicht persönlich die Argumente der An-
bieter anhören konnten, soll an dieser Stelle gleichwohl 
wie allen Teilnehmern nochmals der Termin für die 
Abgabe der Aufträge mitgeteilt werden: Soll der Start-
schuss für den kabelgebundenen DSL-Anschluss der 
Gemeinde fallen, müssen bei der Fa. encoLine GmbH in 
Gera am 23.04.2012 mindestens 32 Aufträge vorliegen. 
Es wird daher darum gebeten, bis spätestens Freitag, 
den 20.04.2012 die vollständig ausgefüllten und unter-
schriebenen Aufträge beim vereinbarten Sammelpunkt 
in Heukewalde, Herr Wolfram Scheffel (Dorfstraße 38) 
zu hinterlegen, von woaus dann die Weitergabe an enco-
Line Gera erfolgt. Auf Wunsch werden die Aufträge und 
Angaben natürlich vertraulich behandelt.

Sollten noch Fragen und Unklarheiten bestehen, so rich-
ten Sie diese bitte an Herrn Wolfram Scheffel oder Herrn 
Wolf. Sie können sich selbstverständlich auch direkt bei 
encoLine Gera erkundigen (Tel. 0365-8337337 – Herr 
Helmut Scheffel – nicht verwandt oder verschwägert!!). 
Auftrags-Vordrucke für bisher Unentschlossene liegen 
noch vor. Also – verpassen Sie nicht den Anschluss!!

Wir hoffen auf breite Zustimmung und Teilnahme.

Gemeinde Heukewalde – 
Interessengemeinschaft Breitband

>>>
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Im letzten Jahr wurde dem Ganzen allerdings die Krone 
aufgesetzt. Ein riesiger Haufen, ca. 20 bis 30 Meter vor 
unserer Kirche in Heukewalde, sollte von den Kame-
raden der Feuerwehr kontrolliert abgebrannt werden. 
Nachdem sich die Führungskräfte unserer Wehr aller-
dings einig waren, dass dies ohne eine unnötige Gefähr-
dung unserer Kirche nicht zu bewerkstelligen war, wurde 
diese Verbrennung an dieser Stelle durch uns abgesagt. 
Am darauffolgenden Montag allerdings war von dem 
Haufen nahe der Kirche nichts als ein Häufchen Asche 
zurück geblieben. Hier muss unbedingt gehandelt wer-
den. Und das schon beim Aussuchen geeigneter Plätze 
zum Verbrennen. Diese müssen den Bürgern schließlich 
zeitig genug genannt werden. Wobei über das unkontrol-
lierte Abladen von Baum- und Strauchschnitt ebenfalls 
zu diskutieren ist. Denn der ausgewiesene Platz am Bau-
hof entspricht ebenfalls nicht den Bedingungen, die man 
sich wünschen sollte. Hier geht eine Stromleitung direkt 
über den Feuerplatz, außerdem befindet er sich in Mitten 
bebauter Fläche. Hier besteht akuter Handlungsbedarf!
Bericht und Ergänzungen zum Feuerwehrjahr 2011 

durch den stellvertretenden Wehrführer
Der stellvertretende Wehrführer Marco Walter bedankte 
sich bei den Kameraden für die geleistete Arbeit im letz-
ten Jahr und die Hilfe beim Auspumpen des Kellers bei 
der Familie Walter.
Außerdem hat sich Kamerad Walter nochmal zur Situa-
tion um das Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt 
geäußert. In seinen Augen muss die Feuerwehr und die 
Gemeinde Vorbild für die Bürger sein. So sollten die 
Plätze für die Verbrennung besser mit der Feuerwehr 
abgestimmt werden. In der anschließenden Diskussion 
wurde aber auch durch den Bürgermeister Herrn Piewak 
festgestellt, dass es voraussichtlich keine Verbrennung 
in diesem Jahr geben wird. Die Gemeinde muss sich hier 
mit der Feuerwehr besser abstimmen, sollte es doch wie-
der erlaubt werden, zu verbrennen. Wenn nicht ist diese 
Diskussion hinfällig und wir müssen uns gemeinsam 
andere Wege suchen, um den Bürgern Alternativen zu 
bieten.
Das Bad in Heukewalde wurde im zurückliegenden 
Jahr 2011 nicht gereinigt. Dies soll allerdings in diesem 
Jahr wieder geschehen. Wie es allerdings mit einer Sa-
nierung der baulichen Substanz aussieht, dazu konnten 
keine Angaben gemacht werden. Auch der Bürgermeister 
hielt sich hier bedeckt. Mit den beschränkten Mitteln der 
Feuerwehr ist nur eine notdürftige Instandhaltung des 
Geländes möglich. So wurden in den Vorjahren einige 
Gefahrenstellen beseitigt, wie eine Leiter entfernt und 
der Weg vom Schlamm befreit. Nur, wer sich das Bad 
mal richtig anschaut, stellt fest, dass es sich in einem sehr 
maroden Zustand befindet. So sollten in jedem Fall Si-
cherungsmaßnahmen getroffen werden, um die Situation 
nicht noch zu verschlimmern.

Im gleichen Atemzug wurde die Situation der Staustellen 
im Ort aufgegriffen. Diese sind zum Teil ebenfalls in ei-

nem schlechten Zustand. Diese Situation soll aber durch 
die Kameraden der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde und das Bereitstellen von Baumaterial in 
den nächsten Jahren verbessert werden.

André Rabold, Wehrführer

Auf diesem Wege möchten wir uns 
herzlich bei Freunden, Nachbarn und 
Bekannten für die Glückwünsche, Blumen 
und Geschenke

 Bianka und Heinz 
KudlingHeukewalde, im März 2012

Besonderer Dank gilt Mandy und Stephan, die zum 
Gelingen unseres Festes beigetragen haben.
Unser Dank gilt auch Frau Oertel für ihre besondere
Unterstützung unserer Feier.

anlässlich unserer  bedanken.Silberhochzeit

"Zwei auf einen Streich" 

Es freuen sich
Steffen und Sandra Palme

mit Timo

Wir sind da!
Vanessa und Rico

*27.01.2012

Gemeinde Jonaswalde

Einladung
zur Jahresversammlung der Jagdgenossen der Gemar-
kung Nischwitz, 

am Samstag dem 14.04.2012, um 19:00 Uhr, 

im Vereinsraum alte Schule Nischwitz.

Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. aktuelles über Wildbestand und Abschussplan
3. Kassenbericht
4. Abstimmung der Jagdpachtverwendung
5. gemütliches Beisammensein

Der Jagdvorstand Nischwitz

Wir bitten um eine Teilnahmebestätigung in der Bä-
ckereifiliale Weisheit / Nischwitz oder telefonisch unter 
036608 2408.
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Eine Ära geht zu Ende …
Herr Rolf Matthes 
ist seit fast 40 Jahren 
Bürgermeister der Ge-
meinde Jonaswalde.

Schon zu DDR-Zeiten 
widmete er seine ganze 
Energie dem Wohl 
unserer Gemeinde und 
aller Einwohner, dafür 
scheute er weder die zu-
sätzliche Arbeit mit Be-
hörden und brachte auch 
persönlich viele Opfer zum Wohle unserer Gemeinde.

Durch sein umfangreiches Wissen und seine Weitsichtig-
keit konnten viele Projekte verwirklicht werden, die auf 
dem normalen Amtsweg nie möglich gewesen wären.

Mit Witz und Humor begeisterte er immer wieder alle 
Einwohner, sodass viele Projekte auf Grund der Eigen-
leistung der Einwohner und der Zielstrebigkeit unseres 
Bürgermeisters auch bei fehlenden Fördermitteln ange-
gangen und fertiggestellt wurden.

Herr Matthes tat alles, um das Leben auf dem Land so 
angenehm wie möglich und in einer gut funktionierten 
Dorfgemeinschaft zu ermöglichen.

Trotz seiner schweren Erkrankung gab er nicht auf, als 
sich kein neuer Kandidat für das Amt des Bürgermeisters 
finden wollte.

Nach seiner Nierentransplantation legte er sich wieder 
voll ins Zeug. Er gründete die sogenannte „Opabrigade“ 
- alle rüstigen Rentner gingen unter seiner Leitung Ar-
beiten in der Gemeinde an, für die auf Grund der Haus-
haltslage keine finanziellen Mittel da waren.

Er unterstützte alle ortsansässigen Vereine, um somit die 
Dorfgemeinschaft weiter zu festigen.

Die Gemeinde Jonaswalde ist dank unseres Bürgermeis-
ters eine der wenigen Gemeinden, die absolut schulden-
frei ist.

Deshalb finden wir es an der Zeit, uns bei unserem 
Bürgermeister für sein Lebenswerk zum Wohle aller 
Jonaswalder auf diesem Weg zu bedanken.

Rolf Matthes gab uns bekannt, dass er dieses Jahr nicht 
wieder als Bürgermeister kandidieren wird.

Rolf ist 73 Jahre jung und wird auch weiterhin seine 
ganze Energie zum Wohl aller einsetzen.

Wir, die FFw Jonaswalde und alle Jonaswalder können 
wirklich sagen, wenn einer diese Ehrung verdient hat, 
dann unser Rolf!

Evang. - Luth. Kirchgemeinden
 Nischwitz, Heukewalde und Jonaswalde

- Kirchennachrichten April 2012 -
Monatsspruch April:

Jesus spricht: „Geht hinaus in die ganze Welt, und ver-
kündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ 

(Markus 16,15)1. Gottesdienste
5. April – Gründonnerstag
18:00 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenchor in der 

Jonaswalder Feuerwehr

6. April – Karfreitag
09:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Vollmershsain
10:15 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Thonhausen
14:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Mannichswalde

8. April – Ostersonntag
10:15 Uhr Festgottesdienst in Mannichswalde
14:00 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor in 

Heukewalde

9. April – Ostermontag
09:00 Uhr Festgottesdienst in Thonhausen
10:15 Uhr Festgottesdienst mit Taufen in Vollmershain

15. April – Sonntag Quasimodogeniti
09:00 Uhr Gottesdienst in Nischwitz
10:15 Uhr Gottesdienst in Mannichswalde

22. April – Sonntag Miserikordias Domini 
14:00 Uhr Kirchspielgottesdienst in Vollmershain

Im Anschluss Kaffeetrinken und ein Pro-
gramm in Altenburger Mundart von Wido 
Hertzsch!

29. April - Sonntag Jubilate
14:00 Uhr Jubelkonfirmation in Thonhausen

6. Mai – Sonntag Kantate
10:15 Uhr Kirchspielgottesdienst in Mannichswalde

2. Veranstaltungen und Hinweise
Christenlehre: jeweils dienstags, 14:45 Uhr
im Nischwitzer Pfarrhaus: 17.4. + 8.5.
Kirchenchor: montags, 19:30 Uhr
Posaunenchor: 
montags, 18:00 Uhr und nach Absprache
Frauenkreis:
Freitag, 13.04., 15:00 Uhr im Heukewalder Gasthof
Girls-Brunch: 
Sonnabend, 28.04., 09:00 Uhr in Thonhausen

Weitere Termine bitte 
dem Lokalteil „Thonhausen“ entnehmen!

Mit freundlichen Grüßen! Ihr Pfarrer Jörg Dittmar
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Unsere kunterbunte Faschingsparty
Helau, helau, helau,

im ganzen Haus ist Radau.
1, 2, 3 – viele Kinder waren dabei:
Mit Knallbonbon und Luftballon
tanzen alle zum Faschingssong.

Die Kinder hatten tolle Kostüme an,
vom Kleinsten bis zum Größten war alles dran.

Der Clown, das ist ein lustiger Mann,
über den man schon mal lachen kann.

Ein Indianer fehlte natürlich nicht,
er war toll bemalt, mitten im Gesicht.

Seeräuber sind immer dabei,
sie kamen und machten großes Geschrei.

Die gute Fee im langen rosa Kleid,
tanzte alleine oder zu zweit.

Ein weißer Engel schwebte vom Himmel,
und stürzte sich in das Faschingsgetümmel.

Die rote Erdbeere rund und dick,
zeigte beim Tanzen recht viel Geschick.

Auch ein kleiner Schmetterling flog hin und her,
und freute sich über alles sehr.

Eine italienische Nudel war unser Gast,
sie hüpfte und sprang ohne Rast.

Die gescheckte Kuh mit dem langen Schwanz,
hatte viel Freude beim Tanz.

Ganz weiß und zart sah unser Schneeflöckchen,
und sie drehte sich in ihrem Schneeröckchen.
Traumsand brachte uns der Sandmann mit,

bei den Spielen war er ganz schnell und geschickt.
Zum Schluss kommt noch unser Musketier dran,

ein wirklich großer, starker Mann,
mit seinem Hut und dem Bart im Gesicht,

überragte er so manch kleinen Wicht.
Bei Sonnenschein und lautem Getute,

bettelten wir durch Nischwitz, wie immer unsere Route.

Wir bedanken uns bei allen Leuten,
die unsere „Kunterbunten“ mit allerlei Gaben erfreuten.

Die Pfannkuchen schmeckten wieder ganz lecker,
Danke, dem lieben Pfannkuchenbäcker.

Kindergarten „Kunterbunt“ Nun freuen wir uns auf die schöne Frühlingszeit
mit den ersten Frühlingsboten und auf das Osterfest.

Eine schöne Frühlingszeit und 
viele kunterbunte Ostereier

wünschen die Kinder und Erzieherinnen 
vom Kiga „Kunterbunt“

50

 Goldenen Hochzeit 

Jonaswalde, im Februar 2012

Edgar und Marie-Luise
Salomon

Danke sagen wir allen, 
die uns mit Glückwünschen, 

Blumen und Geschenken 
zu unserer

gratuliert und erfreut haben.

Ein besonderer Dank gilt unseren lieben
Kindern, Enkelkindern, Verwandten,

Freunden und Bekannten, den Einwohnern
von Jonaswalde, der FFW Jonaswalde, dem

Posaunenchor Crimmitschau sowie der Agrar-
genossenschaft Thonhausen für das gute Essen,

der Landbäckerei Ketscher für den guten
Kuchen und der Gemeinde Jonaswalde.

Dank auch denen, die zum Gelingen unseres 
Festes beigetragen haben. 

Gemeinde Löbichau

Frühlingsträume
Weit zieht der Winter sich zurück,
es grünen Busch und Bäume.
Das Lied der Nachtigall heißt Glück
im Glanz der Frühlingsträume.

Natur uns schon erahnen lässt
was wir bald nicht mehr missen
und weisend auf das Osterfest
blüh ń leuchtendgelb Narzissen.

Wir wünschen all unseren Sponsoren, 
Partnern und fleißigen Unterstützern ein 
fröhliches, frohes Osterfest und viel Spaß 
beim Ostereier suchen.

Die kleinen und großen Frechdachse

Kindertagesstätte „Frechdachs“
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21. Sprottentalschau des KTZV Löbichau e. V. in der Saatguthalle Löbichau
Vom 6. bis 8. Januar 2012 fand in der Saat-
guthalle Löbichau unsere traditionelle 21. 
Sprottentalschau statt.
Der Eine oder Andere wird sich fragen, 
42 Jahre KTZV Löbichau und dann erst die 

21. Schau? Vor vielen Jahren hat sich unser Verein dafür 
entschieden, nur alle 2 Jahre eine Ausstellung durchzu-
führen. Viele Gründe sprachen und sprechen auch heute 
noch dafür.
Mit 28 Mitgliedern muss man erst einmal solch eine 
Ausstellung vorbereiten und auch erfolgreich durchfüh-
ren. Nicht zu vergessen, dass die Agrargenossenschaft 
Nöbdenitz dafür ihre „Saatgutaufbereitungshalle“ fast 
gänzlich räumen muss. An dieser Stelle nochmals unser 
herzliches Dankeschön, denn so selbstverständlich ist 
dies nicht!
„Nach der Schau ist vor der Schau“ und so begann die 
Planung für die 21. Sprottentalschau bereits im Januar 
2010. Verschiede Termine wurden damals schon fest-
gelegt, unter anderem mussten die Preisrichter für 2012 
gebunden werden.
Leider mussten wir im vergangenen Jahr einiges ändern. 
Durch den Tod unseres langjährigen Vorsitzenden Pe-
ter Pechstein war es notwendig geworden, einen neuen 
Zuchtwart für die Kaninchen aus unseren Reihen zu fin-
den, ebenso stand die Wahl des neuen Vorsitzenden an.
Aber gerade hier zeigte sich, wie gefestigt die Mitglieder 
hinter ihrem Verein stehen.
Mit René Deina als Zuchtwart für Kaninchen und Erich 
Zapp als 1. Vorsitzenden konnten wir die entstandenen 
Lücken schließen. Der sonst für die Abrechnung der 
gesamten Schau Verantwortliche Gerd Seifarth war im 
Jahr 2010 verstorben, dies war ebenso ein schmerzlicher 
Verlust für den Verein.
Am 28. und 29.12.2011 wurden unsere Ausstellungskä-
fige verladen, in die Saatguthalle transportiert und aufge-
stellt. In den Tagen bis zum Ausstellungsbeginn musste 
noch so vieles erledigt werden. Unsere Preisrichter und 
Helfer wollen versorgt sein. Eine Aufgabe, die unsere 
Züchterfrauen mit Bravur meisterten!
Schreiber für die Kaninchenbewertung, Nachtwachen, 
Verantwortliche für die Fütterung der Tiere, Kassierer 
und vieles mehr wollen gut organisiert sein. Nicht zu 
vergessen der Ausstellungskatalog. Ein „Muss“ für jeden 
Aussteller und auch für viele Besucher. Mit „Nicolaus & 
Partner“ haben wir hier über viele Jahre einen verlässli-
chen Partner an unserer Seite.
Die Spannung im Vorfeld war groß! Wie viele Züchter 
melden wie viele Tiere bei uns an. Eigentlich war der 2. 
Dezember 2011 Meldeschluss für die Ausstellung. Aber 
durch verschiedene andere wichtige Ausstellungen muss-
ten wir den Termin um 1 Woche nach hinten verlegen. 
Dazu kommt noch, dass einigen Züchtern auch diese 
Zugabe nicht reichte und so haben wir am 12. Dezember 
die letzten Meldungen angenommen.

Wir freuten uns, dass 87 Geflügelzüchter, 697 Tiere und 
15 Kaninchenzüchter, 74 Tiere gemeldet haben.
Um bei den Kaninchen das erhoffte „Vorzüglich“ verge-
ben zu können, hatten wir extra 2 Preisrichter bestellt. 
Da wir zum Ende des Jahres 2011 zwei Neueinsteiger bei 
den Kaninchenzüchtern im Verein zu vermelden haben, 
sind wir zuversichtlich, dass wir uns hier in den nächsten 
Jahren steigern werden.
Auch die Jugend war auf der Ausstellung gut vertreten. 
7 junge Züchter hatten immerhin 37 Tiere gemeldet. Her-
vorzuheben ist dabei der Zuchtfreund Tim Schönfeld aus 
Brahmenau, der immerhin 14 seiner Antwerpener Bart-
zwerge präsentierte! Der einzige Wermutstropfen dabei 
ist, er ist nicht Mitglied in unserem Verein.
Aber auch hier haben wir die Weichen für die Zukunft 
gestellt. Zuchtfreund Thomas Schröder hat an der 
Grundschule in Löbichau eine Arbeitsgemeinschaft 
„Junge Kleintierzüchter“ ins Leben gerufen und wir 
konnten auch schon 2 Kinder als neue Mitglieder in un-
seren Verein aufnehmen und damit eine Jugendgruppe 
ins Leben rufen.
Alles war für den Tag der Einlieferung vorbereitet. Am 
Mittwoch nun wurden insgesamt 771 Tiere eingeliefert! 
Am darauffolgenden Donnerstag richteten 8 Geflügel-
preisrichter und wie schon erwähnt, 2 Kaninchenpreis-
richter die Tiere. Die Spannung war groß, denn man ist 
nicht nur Ausrichter, sondern ja auch selbst Aussteller! 
Wie schneiden die eigenen Tiere ab und wie oft wird die 
höchste Bewertung, das „V“, vergeben?
Nach dem die Richter die Tiere bewerteten, war nun fast 
alles für die Eröffnung vorbereitet. Nur noch die Halle 
ausschmücken, den Katalog erstellen und, und, und.
Am 6. Januar, um 14:00 Uhr, war es nun soweit. Am 
Vormittag nutzten der Kindergarten, die Grundschule 
und das Pflegeheim die Möglichkeit, im Vorfeld die 
Ausstellung zu besuchen. Klar war für sie der Eintritt 
frei. Ob Alt ob Jung, unsere ersten inoffiziellen Besucher 
waren begeistert. Wenn man so will, war die General-
probe bestanden!

>>>>>
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Um 13:30 Uhr, der Vorraum füllte sich schon mit Besu-
chern, war es dann soweit. Die Löbichauer Kindertages-
stätte „Frechdachs“ präsentierte ein kleines Eröffnungs-
programm, auch das ist eine liebgewordene Tradition. 
Das viele Üben und Proben sollte sich auszahlen, die 
Gage bestand aus dem Beifall der Besucher und ein paar 
Äpfeln.
Der 1. Vorsitzende Erich Zapp dankte in seiner Eröff-
nungsrede den Mitgliedern für das bis dahin Geleistete 
und der Agrargenossenschaft Nöbdenitz, vertreten durch 
Mathias Schnelle, für die Unterstützung. Dem Schirm-
herrn der Veranstaltung, Bürgermeister Herrmann, ob-
lag es nun, die Ausstellung zu eröffnen. Über die zuvor 
überreichte Spende möchten wir uns im Namen aller 
Mitglieder herzlich bedanken!

Der Ansturm am ersten Tag war größer als erwartet, 
über 200 Besucher fanden den Weg zu uns. Die Zwi-
schenbilanz fiel dementsprechend positiv aus.
Eine große Vielfalt an Rassegeflügel und Rassekaninchen 
war zu bestaunen und zu beurteilen. Bei dem Geflügel 
wurde 22-mal das ersehnte „V“ vergeben, auch 3 Kanin-
chen konnten diese höchste Bewertung erreichen.
Aus unserem Verein waren 3 Züchter unter den Ausge-
zeichneten. Die da waren: Köhler, Reimar mit 1,0 Deut-
sche Zwerghühner, Hahn, Helmut mit 0,1 Mittelhäuser 
Tauben und René Deina mit 0,1 Lohkaninchen.
Herzlichen Glückwunsch!
Knapp 700 Gäste besuchten vom Freitag bis Sonntag 
unsere Ausstellung, ein tolles Ergebnis, war doch am 
gleichen Wochenende die Kreisschau in Lucka.
Viele Sponsoren und Förderer des KTZV Löbichau konn-
ten wir begrüßen. Manch einer dieser Gönner war zum 
ersten Mal auf einer Kleintierschau! Schön auch, dass 
diese Veranstaltung einen festen Platz unter den Ein-
wohnern und Einwohnerinnen der Gemeinde Löbichau 
und ihrer Ortsteile hat. Man trifft sich hier zum Kaffee 
trinken und natürlich zum Plausch über die Ereignisse 
der letzten Tage und Wochen.
Viele Tiere änderten den Besitzer, manch einer nutzte 
die Gelegenheit, schnell noch ein Tier für seine Zucht zu 
erwerben! Nicht nur organisierte Züchter nutzten diese 
Gelegenheit! Es wurde viel und ausgiebig gefachsimpelt! 

Ob über die Erfolge oder auch Misserfolge auf dieser 
oder einer vergangenen Ausstellung oder eben auch über 
diese oder jene Bewertung durch die Preisrichter.
Am Sonntag, um 14:00 Uhr, verteilte unser Ausstel-
lungsleiter Martin Zapp die Prämierungen. Mit aufwän-
dig bestickten Bändern, Pokalen, Plaketten und auch 
Futtermitteln wurden die besten Aussteller bzw. Züchter 
prämiert!
Nun hieß es, alles wieder abbauen, abtransportieren und 
einlagern. Um 19:30 Uhr war fast alles wieder beräumt 
und verladen!
Den Abschluss bildete wie immer das gemeinsame 
Abendbrot aller Helfer und Helferinnen in der Saatgut-
halle! Unsere Züchterinnen bzw. Züchterfrauen zauber-
ten wieder ein tolles Abendbrot für alle Helfer. Toll war 
auch, dass einige Söhne bzw. Schwiegersöhne unserer 
Züchter beim Abbau mitgeholfen haben. Und! Auch ei-
nige Kinder der Arbeitsgemeinschaft „Junge Kleintier-
züchter“ haben sich beim Abbau wacker geschlagen!
Die Vorbereitungen für 2014 laufen schon wieder und 
wenn die Zusammenarbeit unserer älteren und jüngeren 
Mitglieder wieder so hervorragend ist wie 2012, muss 
uns vor der 22. Sprottentalschau im Januar 2014 nicht 
bange sein.
Aber jetzt ist es erst einmal an der Zeit „Danke“ zu sa-
gen: Allen Mitgliedern, die in welcher Form auch immer 
sich eingebracht haben. Danke allen Sponsoren und För-
derern des KTZV Löbichau e. V. Unser besonderer Dank 
gilt der Gemeinde Löbichau sowie der Agrargenossen-
schaft Nöbdenitz für die geleistete Unterstützung!

Der Vorstand des KTZV Löbichau und Umgebung e. V.

Löbichauer Schalmeien spielen
im Schaffhausener Land

Wenn in unseren Gefilden am Aschermittwoch der 
Fasching verabschiedet wird, wenn im Rheinland dem 
Karneval nachgetrauert wird – dann erlebt die aleman-
nische Fasnacht am Hochrhein im Schaffhausener Land 
ihren großen Showdown. In diesen Gefilden pflegt man 
noch die „Bauernfasnacht“ oder wie man dort sagt: „De  
Burrefasnacht“ zu feiern. 
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In grenzübergreifender Organisation ist die gesamte Ge-
gend im Ausnahmezustand. Der Samstag war noch voll 
in der Hand der schweizerischen Eidgenossen, denn hier 
lud die Gemeinde Thayngen im Kanton Schaffhausen 
zum großen Brauchtumsumzug. Im Anschluss daran 
kam es dann zu einem wahren Kräftemessen der teilneh-
menden Guggemusiken – und mittendrin die Schalmein-
kapelle Löbichau aus dem Altenburger Land. Als Exoten 
unter den Musikgruppen brachte man noch zusätzliche 
Farb-Töne in die so schon farbenfrohe Musikshow.

Das Nonplusultra der Burrefasnacht stieg dann einen 
Tag später, am 26.02.2012 in Büsingen, der deutschen 
Exklave in der Schweiz. Ein deutscher Ort mit 1.400 
Einwohnern, vollständig umringt vom schweizer Ho-
heitsgebiet, rief zum großen Umzug und krönenden 
Abschluss der Fasnachtsaison. Diesem Aufruf folgten 
4.200 Teilnehmer aus der Schweiz und dem weitläufi gen 
süddeutschen Raum, darunter 45 Guggemusiken und 
2 Schalmeienkapellen. Geschätzte 30.000 Zuschauer an 
und auf den Straßen, die den kleinen Ort schier platzen 
ließen, machten Büsingen an diesem Tag zum närrischen 
Nabel der Welt. Eine Besonderheit des Büsinger Umzugs 
ist die Vielfältigkeit der teilnehmenden Gruppen. Die 
Maskenträger vieler Zünfte kommen gleich zu Hauf in 
gruseligem Outfi t daher, das Kindern Furcht einfl ößen 
und selbst Erwachsenen einen Schrecken einjagen kann. 
Die Hexen in großer Zahl trieben es besonders wild 
– ausgelassen stürmten sie in die Menge und suchten als 
Opfer bevorzugt junge Mädchen, die sich ihren Angrif-
fen kaum entziehen konnten. Und ganz nebenbei verloren 
auch einige Burschen ihre ach so geliebten Schnürsenkel. 
Auch das fehlte in diesem Jahr nicht: Konfettisalven wir-
belten durch die Luft und wurden in die Jackenkrägen 
der fl üchtenden Zuschauer gestopft. Zum Ausgleich 
wurden auch sackweise Süßigkeiten verteilt.

Die Löbichauer Schalmeienkapelle wurde als der Um-
zugsteilnehmer mit der weitesten Anreise besonders 
vorgestellt und gefeiert. Als sympathischer Vertreter 
aus dem Altenburger Land blieb man den Beweis nicht 
schuldig, dass in unseren Landen richtig gute Musik ge-
macht wird und auch zünftig gefeiert werden kann.

Ralph Lorenz

Anmeldung: Anmeldung per E-Mail oder Post (siehe 
Veranstalter) bis 13.06.2012. Nachmeldung bis 30 min vor 
Start der jeweiligen Disziplin (Nachmeldegebühr: 2 €).
Die Startgebühr ist am Wettkampftag bei Abholung der 
Startnummer zu entrichten.

Startnummer: Die Ausgabe der Startnummern erfolgt 
am Veranstaltungstag im Start-/Zielbereich am För-
derturm Löbichau in der Zeit von 9:00 Uhr bis Melde-
schluss.

Siegerehrungen: Die Siegerehrungen erfolgen laut 
Ablaufplan. Die Erstplatzierten des jeweiligen Laufes 
erhalten Urkunden oder kleine Sachpreise.

Ergebnisse: Die Ergebnisse werden im Internet veröf-
fentlicht. Urkunden können über das Internet ausgedruckt 
werden. Eine gesonderte Zusendung erfolgt nicht.

Medizinische Betreuung: Die medizinische Betreuung 
wird von einem Sanitätsdienst abgesichert. Im Bedarfs-
fall wird ein Rücktransport organisiert.

Anfahrt/Parkplatzmöglichkeiten: Die Anfahrt erfolgt 
über die B7 aus Richtung Ronneburg bzw. aus Richtung 
Schmölln bis zum Abzweig Löbichau, über Kleinstechau 
nach Löbichau. Parkmöglichkeiten bestehen in der Orts-
lage Löbichau und sind per Ausschilderung erreichbar.

>>>>>>

Lust auf Laufen? 
Warum dann nicht beim

2. Löbichauer Haldenlauf
Nach gelungener Premiere 2011 veranstaltet die Ge-
meinde Löbichau im Jahr 2012 unter der Schirmherr-
schaft der Wismut GmbH wieder einen Haldenlauf zur 
und über die Halde Beerwalde.

Wann: 16.06.2012 (ab 10:00 Uhr)
Wo: Start und Ziel am Förderturm Löbichau

Ablaufplan mit Startzeiten / Strecken / Startgebühr:

10:00 Uhr 0,4 km Bummilauf
 bis 7 Jahre keine Gebühr

10:15 Uhr 1,1 km Kinderlauf
 8-12 Jahre keine Gebühr

10:45 Uhr Siegerehrung der Kinder- und Jugendläufe

11:00 Uhr 3,3 km Lauf
 ab 10 Jahre ab 16 Jahren 3 €
11:00 Uhr 8,5 km Lauf
 ab 10 Jahre ab 16 Jahren 5 €
11:00 Uhr 12,7 km Lauf
 ab 10 Jahre ab 16 Jahren 7 €
11:00 Uhr 8,5 km (Nordic) Walking
 ab 7 Jahre ab 16 Jahren 5 €
gegen ca. 12:30 Uhr
 Siegerehrung der Läufe über 3,3 km, 
 8,5 km und 12,7 km
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Anmeldung zum 2. Löbichauer 
Haldenlauf am 16.06.2012

Bitte in Druckschrift ausfüllen

.....................................................................................................
Name, Vorname

.....................................................................................................
Straße und Hausnummer

........................... ............................................................
Postleitzahl Wohnort

........................... ............................................................
Geburtsdatum Verein (*)

........................... ............................................................
Telefonnummer (*) E-Mail-Adresse (*)

(*) optional

0,4 km Bummilauf

1,1 km Kinderlauf

3,3 km Lauf

8,5 km Lauf

12,7 km Lauf

8,5 km (Nordic) Walking

Teilnahmebedingungen
Mit meiner Teilnahme an den Läufen des Löbichauer 
Haldenlaufes erkenne ich den vollumfänglichen Haf-
tungsausschluss des Veranstalters für Personen- und 
Sachschäden jeder Art an.

Ich werde weder gegen den Veranstalter, Sponsoren noch 
den Schirmherr des Laufes Anspruch erheben, sollten 
mir durch meine Teilnahme am Lauf Schäden oder Ver-
letzungen entstehen.

Ich bestätige, dass mein Trainings- und Gesundheitszu-
stand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. 
Ich bin einverstanden, dass ich aus dem Rennen genom-
men werde, wenn ich Gefahr laufe, mich gesundheitlich 
zu schädigen.

Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass 
meine personenbezogenen Daten sowie die von mir 
anlässlich meiner Teilnahme am Löbichauer Haldenlauf 
gemachten Interviews, Fotos und Filmaufnahmen im 
Rahmen der Berichterstattung und zu Werbezwecken 
der Veranstaltung ohne Vergütungsansprüche genutzt 
werden können.

Mir ist bekannt, dass ich die Startnummer an keine wei-
tere Person weitergeben darf.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebe-
dingungen an.

Datum ........................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Unterschrift, 
bei Minderjährigen zzgl. Erziehungsberechtigter

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

Gemeinde Löbichau
Beerwalder Straße 33
04626 Löbichau
oder per E-Mail an: info@haldenlauf.de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Hier ist der Start, dort das Ziel.
Dazwischen musst Du laufen!“

Mit dem Ausspruch von Emil Zatopek sind alle Läufer, 
die, die es werden wollen sowie Zuschauer herzlich zum 
Löbichauer Haldenlauf eingeladen. Für das leibliche 
Wohl und gute Stimmung wird gesorgt.

Mehr Informationen sowie die Anmeldung sind im In-
ternet unter www.haldenlauf.de sowie den Internetseiten 
der Gemeinde Löbichau www.gemeinde-Loebichau.de 
oder der AG Bergbaufolgelandschaft www.bbfl.de zu 
finden. Anmeldungen sind auch direkt in der Gemeinde 
Löbichau, Beerwalder Str. 33, 04626 Löbichau möglich.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Großstechau – Beerwalde
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen in den Kirchgemeinden Großstechau und Beerwalde im April 2012

Karfreitag, 06.04.2012
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche 

Beerwalde

Ostersonntag, 08.04.2012
10:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Großstechau

Dienstag, 10.04.2012
14:00 Uhr Frühjahrsputz in der Kirche Großstechau

Bibelwoche
Montag, 16.04 Kirche Beerwalde
Dienstag, 17.04. Kirche Großstechau
Mittwoch, 18.04. Kirche Beerwalde
Donnerstag, 19.04. Kirche Großstechau

Sonntag, 29.04.2012
17:00 Uhr Musikalische Andacht Kirche Beerwalde

Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Psalm 90 Der Gemeindekirchenrat

jeweils 

18:00 Uhr}
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Grüne Freizeit - Förderturm - 
Linden Allee - Halde Beerwalde

Ab dem 2. April bis zum 30. Oktober 2012 wird die 
Halde Beerwalde wieder samstags und sonntags ab 
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Besucher geöffnet. Abwei-
chend von diesen Zeiten können Wandergruppen (min-
destens 8 Personen) unter der Telefonnummer 034496 
22230 oder unter der Mail info@gemeinde-loebichau.de 
eine Besichtigung außerhalb der genannten Öffnungs-
zeiten anmelden.

Leider müssen die Red- und Blackbox wegen mehrfachen 
Diebstahls und Vandalismus geschlossen bleiben.

Ferner besteht die Möglichkeit, ob mit dem Rad oder 
zu Fuß, auf den gut ausgebauten ländlichen Wegen das 
gesamte ehemalige Wismut-Areal mit all seinen litera-

Hurra, der Frühling der ist da!
Aus diesem Anlass fand auch in diesem Jahr wieder 
unser schon zur Tradition gewordenes Frühlingsfest am 
25. März statt.

Diesmal hieß es für alle Feierwütigen, auf nach Beer-
walde, wo schon der Saal wunderbar vorbereitet war. 
Und deshalb möchten wir uns diesmal zuerst bei allen 
Helfern und Unterstützern aufs Herzlichste bedanken.

Eröffnet wurde unser Fest von den kleinen Frechdachsen, 
die gemeinsam mit Frau Herrmann, unserer Fachfrau für 
musikalische Früherziehung, einige Lieder zum Besten 
gaben. Danach konnte man jungen Talenten, ebenfalls 
Musikschülern von Frau Herrmann, lauschen.

Bei Musik, kleinen Spielen und schönstem Frühlings-
wetter konnten sich die „Kleinen“ so richtig austoben, 
während sich die „Großen“ bei Kaffee und Kuchen oder 
auch einer guten Roster stärkten.

Gut besucht war ebenfalls die Bastelstraße und wer zu 
viel Geld dabei hatte, der konnte dies am Blumenstand 
der Gärtnerei Jahn, Vollmershain oder auch am Stand 
von Sabine Lorenz loswerden, bei denen wir uns eben-
falls für ihre Teilnahme herzlichst bedanken.

Aber auch das schönste Fest muss einmal zu Ende gehen 
und so machten sich gegen 17:00 Uhr auch die letzten 
Gäste auf den Heimweg.

Und unser Resümee: auch dieses Jahr wieder ein gelun-
genes Fest!

Milchparty und Osterbasteln 
in der Grundschule

Die Kinder der Grundschule Großstechau begrüßten 
den Frühlingsanfang am 20. März mit einer Milchparty. 
Gemeinsam mit vielen Eltern bereiteten sie in ihren 
Klassen verschiedene Speisen wie z. B. Fruchtquark, 
Kräuterquark, Fruchtmilch und -joghurt, Käsespieße und 
leckere Schnittchen zu. Dies alles wurde anschließend zu 
einem bunten Büfett  aufgebaut, an dem sich alle nach 
Herzenslust bedienen konnten. Die Milchprodukte für 
unsere Party stellten uns die Milchwerke zur Verfügung, 
Obst und Gemüse steuerten die Kinder bei.

Die selbst zubereiteten Speisen schmeckten allen gut und 
sogar das Aufräumen machte gemeinsam Spaß.

In der gleichen Woche fand auch unser alljährliches 
Osterbasteln statt. Die Klassen gestalteten verschiedene 
Basteleien. Die 1. Klasse töpferte. Die 2. und 3. Klasse 
beklebten unter Anleitung von Frau Pohl vom Bastella-
den in Schmölln bunte Ostereier und die 4. Klasse gestal-
tete einen Osterkranz. Alle Kinder hatten viel Freude an 
den Basteleien und waren eifrig dabei.

GS Großstechau

Grundschule Großstechau rischen Tafeln und Hinweisen zur Bergbaugeschichte 
des Ortes sowie das Großbild von Werner Petzold zu 
erkunden.

Die Dokumentation zu dem Großbild von Werner Pet-
zold können sie für 4,00 € in der Gemeinde Löbichau 
bestellen oder zu den Sprechzeiten erwerben.

Nutzen Sie unsere Internetseite unter www.gemeinde-
loebichau.de, um mehr über das ehemalige Projekt 
Resurrektion Aurora und über die Veranstaltungen in 
der Gemeinde Löbichau zu erfahren. Gastronomische 
Möglichkeiten gibt es in Löbichau, Ingramsdorf und in 
Beerwalde.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Gemeinde Nöbdenitz

Bekanntmachung
In der Zeit vom 2. April bis 13. April 2012 ist 
der Kreuzungsbereich Dorfstraße/Lößigstraße/
Bahnhofstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr 
gesperrt.

Wir bitten um Beachtung.

gez. Reinhold, Bürgermeister
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Traditionelles 
Osterfeuer in Untschen 

am Samstag, dem 7. April 2012
Beginn 18:00 Uhr • Lampionumzug: 19:30 Uhr

Gößnitzer Spielleute-Union „Frisch Voran“

Ende 02:00 Uhr

Es lädt ein
Feuerwehrverein Untschen e. V.

FW Untschen informiert

Maibaumsetzen 2012
Termin: Samstag, den 30.04.2012

Ort: Spritzenhaus Lohma

Zeit: 17:00 Uhr

17:00 Uhr Schmücken des Maibaums durch Kinder

18:00 Uhr Setzen des Maibaums

18:15 Uhr Maifeier

Eintritt frei!

Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Es lädt ein
der Feuerwehrverein Untschen e. V.

Osterspaziergang
Die Mitglieder des Ortsverschönerungsver-
eins Nöbdenitz führen am Karfreitag, dem 
6. April 2012, eine Osterwanderung durch. 

Wir wollen zur Resurrektion Aurora/Halde Drosen 
laufen. Herr Nico Kießhauer wird uns über das dortige 
NABU-Projekt informieren. Bei Jahǹ s in Ingramsdorf 
wollen wir einen kleinen Imbiss zur Stärkung zu uns 
nehmen. Vielleicht treffen wir ja unterwegs auch den 
Osterhasen.

Treffpunkt ist 09:30 Uhr am Bürgersaal in Nöbdenitz.

Wer Lust zum Mitwandern hat, ist herzlich eingeladen.

Für einen kurzen Anruf (0172 5901916) wären wir dank-
bar, um die Verpfl egung zu gewährleisten.

Bitte bringt schönes Wetter und gute Laune mit!

Frank Wunderlich für den Vorstand des Vereins

Zur Schließung
der Zahnarztpraxis Herrmann

Dass das Ehepaar Herrmann seine Zahnarztpraxis aus 
Altersgründen Ende Januar geschlossen hat, wurde im 
Amtsblatt „Oberes Sprottental“ bekannt gemacht. Viele 
wussten es aber nur vom Hörensagen. Aus dieser kurzen 
Mitteilung spricht auch ihre Enttäuschung, den erhofften 
Nachfolger trotz aller Bemühungen nicht gefunden zu 
haben.

Als das damals junge Ehepaar nach kurzer auswärtiger 
Arbeit vor fast  40 Jahren seine Praxis in Nöbdenitz er-
öffnete, reagierten die Einwohner zunächst ziemlich ab-
wartend. Aber die sympathische Art beider und sein Be-
mühen, möglichst schmerzarm zu behandeln, sprachen 
sich bald herum. Dazu konnte Dipl.-Med. Herrmann 
so mit dem „sprachlosen“ Publikum plaudern, dass sie 
meist Angst und Schmerz vergaßen. Das Ergebnis ihrer 
fast 40-jährigen Praxis ist vor allem das vertrauensvolle 
Verhältnis zwischen Praxisteam und Patienten, in dem 
es die Angst vor dem Zahnarzt nicht mehr gibt. Und 
schließlich ist die überdurchschnittliche Anzahl zufrie-
dener Menschen mit saniertem Gebiss in Nöbdenitz und 
Umgebung Ausdruck ihrer gewissenhaften und erfolg-
reichen, aber immer bescheidenen Arbeitsweise.

Und jetzt, am Ende ihres berufl ichen und zu Beginn 
ihres neuen Lebensabschnittes, verabschieden wir das 
Ehepaar Herrmann mit einem herzlichen Dankeschön 
und wünschen ihm, noch viele schöne Seniorenjahre 
gemeinsam genießen zu können.

Im Namen vieler Patienten.

Arno Kuehn

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde 
Nöbdenitz

Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen in unserer 
Kirchgemeinde Nöbdenitz im April 2012

Karfreitag, 06.04.2012
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
 Pfarrer Götz in Nöbdenitz

Ostersonntag, 08.04.2012
14:00 Uhr Gottesdienst mit Ostereiersuche
 in Posterstein

Mittwoch, 11.04.2012
19:30 Uhr Gemeindekirchenratssitzung

Freitag, 20.04.2012
14:00 Uhr Seniorenkreis

Donnerstag, 19.04.2012
19:30 Uhr Frauenkreis (es wird mystisch)

Sonntag, 22.04.2012
14:00 Uhr Gottesdienst in Nöbdenitz
 mit Pfarrer Wiegand

Samstag, 28.04.2012
09:00 Uhr Konfi rmandenradtour ab Schmölln

Die Sprechstunden im Kirchgemeindehaus, 
Dorfstr. 29, 04626 Nöbdenitz, fi nden jeden Donnerstag 
von 17:00 - 18:00 Uhr statt.

„Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, …“ 

Die Bibel: Psalm 23

Es grüßt Sie herzlich
Birgit Tscheuschner, Vorsitzende des GKR
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Erfolgreicher Ausklang der Hallensaison
SG SSV Traktor Nöbdenitz siegt in Zeitz

Am Samstag, dem 18.02.2012, folgten die E-Junioren der 
SG Nöbdenitz/Löbichau/Altkirchen der Einladung des 
SV Kickers Rasberg nach Zeitz zum letzten Turnier der 
Hallensaison.

Die gut besuchte, aber recht kleine Grundschulturnhalle 
erlaubte lediglich ein 6-er Turnier im Modus 1:4. Die 
erste Begegnung gewannen wir, gegen den späteren 
Turnierzweiten SV Mertendorf 1948, mit 2:0. Ebenso im 
Spiel gegen den SV Teuchern 1910 holten wir die nächsten 
drei Punkte durch zwei Treffer von Erik, der torgleich mit 
dem Kapitän der Mertendorfer um die Torschützenkrone 
kämpfte. In der sehr körperbetonten Partie gegen den 
Gastgeber trennte man sich 1:1 unentschieden, nachdem 
durch einen groben Abstimmungsfehler die Rasberger 
sehr schnell in Führung gingen.                           >>>>>

Volkssolidarität Nöbdenitz
Liebe Mitglieder, liebe Reisefreunde, 
liebe Freunde der Volkssolidarität!

Am 5. März erlebten wir zum 15. Male einen unver-
gesslichen, gemeinsamen Tag in Falkenhain bei Familie 
Gatzsch. Viele Künstler aus Funk und Fernsehen lernten 
wir bisher hautnah kennen. In diesem Jahr sollte es eine 
Künstlerin sein, die kaum einer von uns kannte. Aber 
welch eine freudige Überraschung sollten wir erleben.

Liebevoll erwarteten uns unsere Gastgeber und wir hat-
ten diesmal eine Überraschung für Fam. Gatzsch zum 
20-jährigen Bestehen ihrer Gaststätte dabei. Unser Rolf 
dirigierte unseren Chor schon im Bus und nun auch vor 
Ort zur Überraschung der Gastgeber. Blumen und nette 
Dankesworte zeigten ihre Wirkung bei uns allen.

Nach einem schmackhaften 
Mittagessen kam Brigitte 
Traeger. Schon mit ihrem Be-
grüßungslied und herzlichen 
Worten begeisterte sie uns über 
das gesamte Programm. Eine 
zarte, kleine Künstlerin hatte so 
eine große Wirkung auf unsere 
Begeisterung, dass wir stehend 
langanhaltenden Beifall zollten. 
Ihre blumenreichen, herzlichen 
Worte und die live gesungenen, 
wunderschönen Lieder werden 
wir nicht vergessen.

Liebe Mitglieder und Freunde der Volkssolidarität

Am 17. April um 14:00 Uhr treffen wir uns in der Bür-
gerstube zur Verabschiedung unserer beiden Freunde 
Gisela und Arno Kuehn. Wir sind sehr traurig und freuen 
uns dennoch auf einen netten Tag mit Euch.

Im Mai laden wir alle zu einem besonderen Tag in den 
Bürgerraum ein. Ü-50 heißt das Motto. Die Einladung 
gilt schon heute für alle, die gern lustig sind und das 
Tanzbein schwingen. Nähere Angaben folgen.

Unseren Geburtstagskindern 
Renate Hummel und Ralf Wenke wünschen wir 
von ganzem Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Freude.

Liane Friebe

Danke Brigitte Traeger, danke Familie Gatzsch, danke 
allen Mitgestaltern aus unseren Reihen und danke unse-
ren Reisefreunden.

Wir wünschen allen ein schönes Osterfest und viel 
Freude beim Suchen der bunten Ostereier.

Liane Friebe

Fotos: R. Junghanns/A. Kuehn
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Die Nemzer steckten nicht auf und erzielten durch 
Tobias, den besten Spieler des Turniers, den verdien-
ten Ausgleich. Gegen den SV Großgrimma wurden 
wiederum mit 2:0 die Weichen gestellt, um im letzten 
Spiel gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 über den 
Turniersieg selbst zu entscheiden. Ein klarer 5:1 Erfolg, 
unter anderem durch Tore von Tony, Christopher und 
Elias, sicherte mit 13 Punkten den 1. Platz vor Merten-
dorf und den Gastgebern. Beide trennte mit jeweils 10 
Punkten lediglich das Torverhältnis. Auf den weiteren 
Plätzen folgten der SV Großgrimma, der SV Teuchern 
und der SV Rot-Weiß Weißenfels.

Gemeinde Posterstein

Jahreshauptversammlung 2012 
der FFw Posterstein/Stolzenberg

in Posterstein
So schnell ist ein Jahr vorbei und wieder einmal mehr 
hieß es für alle Kameraden der Feuerwehr Posterstein/
Stolzenberg, sich auf den langen und beschwerlichen 
Weg ins Feuerwehrgerätehaus nach Posterstein zu ma-
chen. Die meisten Kameraden haben den Schulungsraum 
auch wiedergefunden und so konnte es nach einer kleinen 
Verzögerung von nur 30 Minuten losgehen. Den Anfang 
machte unser Vereinsvorsitzender Matthias Stellmach 
mit dem Bericht über die Vereinsarbeit im letzten Jahr.

Da unser ehemaliger KOBM noch schnell eine Heizungs-
anlage einbauen musste und sich dadurch ein wenig ver-
spätet hat, ging es mit der Tagesordnung nicht ganz der 
Reihe nach. Das war aber kein größeres Problem. Wir 
haben einfach die anderen Berichte vorgezogen und die 
Zeit sinnvoll mit der Wahl eines neuen Ortsbrandmeis-
ters überbrückt.

Zunächst trug unser 
Kassenwart Hans 
Müller den Kassen-
bericht vor, welcher 
im Anschluss vom 
Kassenprüfer Klaus 
Neudecker bestätigt 
und wohlwollend 
abgenickt wurde.

Wahlleiter Andre 
Schach stellte nun 
den Kandidaten 
zur Wahl des neuen 
Ortsbrandmeisters 
vor, welcher in einer 
offenen Wahl einstimmig von den Kameraden der Akti-
ven Abteilung gewählt wurde. Er nahm die Wahl an und 
wurde im Anschluss daran von unserem Bürgermeister 
in sein neues Amt berufen.

Ebenso war es nötig, das Amt des stellvertretenden Orts-
brandmeisters neu zu besetzen. Als stellv. OBM wurde 
Kamerad Thomas Franke ins Amt berufen.

Ein weiterer Höhepunkt dieses Abends war die Aus-
zeichnung gleich mehrerer Kameraden für langjährige 
Dienste in der Feuerwehr. So erhielten die Bronzene 
Brandschutzmedaille für 10 Jahre aktiven Dienst die 
Kameraden Andre Schach, Marc Schach, Tino Lange 
und Benedikt Schimmel.

Die Ehrenmedaille in Silber, für 18 Jahre Vorstands-
arbeit ging an die Kameraden Roland Hahn und Hans 
Müller sowie die Bronzene Ehrenmedaille für 4 Jahre 
Vereinsvorsitz an Mathias Stellmach.

Eine ganz besondere Ehre wurde mir dann gleich am 
ersten Abend als frisch gebackener OBM zuteil. 

Kamerad 
Günter Petzold 
wurde „Das Große 
Brandschutzabzei-
chen am Bande“ 
für hervorragende 
Leistungen sowie 
60 Jahre Mitglied-
schaft in der FFw 
verliehen.

Allen Kameraden 
nochmals herzlichen 
Glückwunsch.

Der Tagesordnungspunkt 12 hatte es dann allerdings in 
sich. Es durfte diskutiert werden. Es wurde sehr lange 
und lautstark über die verschiedensten Themen dis-
kutiert. Nicht immer mit den besten Argumenten und 
manchmal etwas daneben. Aber das gehört wahrschein-
lich zu einer gelungenen Jahreshauptveranstaltung dazu. 
Da merkt man wenigstens, dass noch Leben in der Bude 
ist.

Gegen 22:30 Uhr gab es dann auch endlich etwas zu es-
sen und die aufgebrachten Gemüter konnten sich etwas 
beruhigen.

A. Zschirpe, OBM

Frauenabend!
Hiermit lade ich alle Frauen von Posterstein und 
Stolzenberg für 

Dienstag, den 24. April 2012, um 19:00 Uhr 

zum Videoabend ins Bürger- und Vereinshaus 
Posterstein herzlich ein.

Cornelia
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Was ist los im Kunst- und Kräuterhof 
Posterstein – 1. Halbjahr 2012

So., 06.05.12, 10-18 Uhr Seminar Familienstellen, 
Christian Schilling, Altenburg

Fr., 11.05. - So., 13.05.12 Workshop Aquarell „Der 
menschliche Körper und seine Darstellung“. Der Weg 
von der Skizze bis zum fertigen Aquarell, Kursl. Sabine 
Peterlein, Jena, Kursgeb. 60-80 € + Mat.

17. Mai - Himmelfahrt ab 10 Uhr geöffnet
Reinschauen und Wohlfühlen in Hof, Kneipchen u. auf 
der Gartenterrasse. Fürs leibliche Wohl gibt’s Herzhaf-
tes vom Rost und aus dem Hexenkessel, hausgebackenen 
Kuchen sowie hausgemachte Maibowle u.a. 

Sa., 02.06.12, 10-17 Uhr Workshop Speckstein oder 
Gasbeton Motivfindung, gestalten und bearbeiten zu ei-
ner schönen Klein- oder Gartenplastik, Kursl. B. Martin, 
Gebühr 30-40 € + Mat.

So., 10.06.12, 10-18 Uhr Tag der offenen Gärten
Besichtigung von Haus, Hof und Garten, Stände mit 
Kräuterprodukten sowie Pflanzen u. Kräuterpflanzen, 
hofeigene Bewirtung

Fr., 27.07., 18 Uhr bis So. 29.07.12, 12 Uhr Workshop 
Aquarell „Aquarellieren mit Phantasie“ Baumland-
schaften zwischen Himmel und Erde - mit den Farben 
des Sommers, lernen Sie die Transparenz der leuchten-
den Farben auf Aquarellpapier kennen, Mischtechnik- u. 
Einsatz von Kreiden, Kursl. Rita Müller, Jena, Gebühr 
60 € + Mat. n. V.

So., 02.09.12, 10-18 Uhr Seminar Familienstellen, 
C. Schilling, Altenburg

Kursgebührenangaben mit von/bis sind von der Teil-
nehmerzahl abhängig! Bitte bis spätestens 14 Tage 
vor Kursbeginn anmelden!

Info und Anmeldung unter Telefon: 034496 23402, 
email: auenhof@freenet.de

Gebühr ist bei Anmeldung zu zahlen, Rückerstattung 
bei Absage: ab 14 Tage vorher 50 %, 3 Tage vorher 0.

Kindergarten Burggeister

“Burggeister” 
in der Polizeidirektion Gera

14 Postersteiner Burggeister waren am 20.02.2012 in 
der Polizeidirektion Gera zu Besuch. Einen “mal ganz 
anderen Tag” organisierten die Eltern und Erzieherinnen 
für die 4-6-jährigen Kinder des Kindergartens. Die Kids 
betraten die Dienststelle und wollten sofort viele Fragen 
loswerden. Hierzu bekamen sie im kurzen Gespräch mit 
Marleen Zender die Möglichkeit. Außerdem zeigte sie 
ihnen noch die Schutzausrüstung der geschlossenen Ein-
heiten. Jedes Kind wollte etwas abhaben und sie stellten 
sich im Anschluss als neue Einsatzeinheit vor.

Die Burggeister freuten sich, als sie die Gewahrsamzel-
len der Polizeidirektion besiedeln durften. Noch größer 
waren die Freude und der Spaß, als alle Kinder wieder 
raus durften und es nun an der Zeit war, die Erzieherin-
nen hinter verschlossenen Zellentüren zu sehen. 

Jeder Einzelne wurde wieder befreit und voller Begeis-
terung marschierten die Kinder flott über den Hof der 
Polizei, um nun endlich wie ein „richtiger Polizist” im 
Streifenwagen Platz nehmen zu dürfen.

Im vorangegangenen Gespräch wurde den Kids erklärt, 
was eigentlich ein Notruf ist und welche Nummern sie 
wählen können, wenn so ein Notfall wirklich vorliegt.

>>>>>



VG „Oberes Sprottental“ - 05.04.2012 - Seite 34 - VG „Oberes Sprottental“ - 05.04.2012 - Seite 35 -

Jetzt wollten die Burggeister natürlich sehen, wer am 
anderen Ende der Leitung sitzt, wenn man bei einem 
Notfall die 110 wählt. Die Kollegen der Einsatzzentrale 
nahmen die „Zwerge” in Empfang und die Kinder konn-
ten sich auch über diese Arbeit ein Bild machen.

Voller neuer Eindrücke, mit einigen Andenken und 
strahlenden Augen ging es gegen Mittag wieder zurück 
in den Kindergarten.

Gemeinde Thonhausen

Am Faschingsdienstag 
feierten sowohl die Kindergartenkinder als auch die 
Grundschüler jeweils in ihren Einrichtungen das Ende 
der fünften Jahreszeit. In der Schule trafen sich alle 
Klassen in der Turnhalle. Hier wurde getanzt, gesungen 
und Schlachtrufe schallten durch den Raum. Es gab 
Pfannkuchen und Getränke. Bewundernswert waren die 
tollen Kostüme eines jeden Kindes. Mit viel Kreativität 
hatten sie sich auf diesen Tag vorbereitet.

Nach der Frühstückspause ging es dann gemeinsam mit 
den kleinen „Maxl`n” aus der Nachbarschaft zum Um-
zug durch das Dorf und so war es schon eine beträchtli-
che Narrenschar.

Wanderpokal ging
an Grundschule Thonhausen

Beim alljährlichen „Mach mit”-Wettbewerb der Grund-
schulen des Altenburger Landes holten bereits im Herbst 
2011 die Sportler der kleinen Grundschule in Thonhau-
sen diesen begehrten Pokal an ihre Schule.

Schnelligkeit, Geschick, Teamgeist und der starke ge-
meinsame Siegeswille brachten dann diesen schönen 
Erfolg für die jeweils zwei Sportler aus den vier Klassen-
stufen. Vorbereitend wurden diese Gewandtheitsstaffeln 
in den Sportunterricht eingebaut. Mit Stolz ging es dann 
an die Schule zurück, hatte man sich doch gegen eine 
große Konkurrenz durchgesetzt.

Mit Begeisterung empfingen dann die Mitschüler ihre 
Sportskanonen: Amy Stiewe und Damien Stimming aus 
der Klasse 1, Marla Viertel und Paul Baumgärtel aus der 

Klasse 2, Clarissa Koch und Tim Hesselbarth aus der 
Klasse 3 sowie Elena Fröhner und Tobias Schulze aus 
der 4. Klasse.

„Weiter so!” sagt Rüdiger Rub als Schulleiter
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Als Überraschung gab es noch von der Geraer Essen-
firma Wakos die beliebte Zuckerwatte, wozu auch die 
Kindergartenkinder eingeladen wurden. In den Klassen-
zimmern hatten die ebenfalls kostümierten Lehrer noch 
viele interessante Spiele vorbereitet.

Dies war eine schöne kooperative Gemeinschaftsfeier 
zwischen Kindergarten und Schule meint R.R.

Aktion „Sicherer Fußweg“ 
in den Klassen 1 und 2

Schon lange waren die Schüler der Schuleingangsphase 
durch ihre Klassenlehrerinnen Frau Dinger und Frau 
Gabler auf die Unterrichtsgestaltung durch die Polizei 
zum Thema „Gefahrenerkennung“ und richtiges Verhal-
ten als Fußgänger vorbereitet worden. 

Nun kam am 06.03. tatsächlich eine echte Polizistin in 
Uniform in ihre Klassen. Gespannt lauschten die Kinder 
Frau Toth, die in sehr anschaulicher Weise erst einmal 
ihre Polizeiuniform und danach die Gefahren und das 

richtige Verhalten der Fußgänger erklärte. Später wurden 
dann auch noch praktische Übungen im „echten Straßen-
verkehr“ durchgeführt.

Den Höhepunkt stellten die Übergabe einer Broschüre 
und ein „Fußgängerpass“ durch Frau Toth an die Kinder 
dar. Voller Stolz nahmen die Kinder diese Dokumente 
entgegen.

Dass die Kinder gut aufgepasst haben und es deshalb 
niemals zu einem Verkehrsunfall mit Kindern kommt, 
hofft ihr Schulleiter

Herr Rub

Evang. - Luth. Pfarramt Thonhausen
- Kirchspielnachrichten April 2012 -

Monatsspruch April:

Jesus spricht: „Geht hinaus in die ganze Welt, 
und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“

(Markus 16,15)

Gottesdienste
6. April 2012 - Karfreitag
09:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Vollmershain
10:15 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Thonhausen
14:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Mannichswalde

8. April 2012 - Ostersonntag
10:15 Uhr Festgottesdienst in Mannichswalde
14:00 Uhr Festgottesdienst in Heukewalde

9. April 2012 - Ostermontag
09:00 Uhr Festgottesdienst in Thonhausen
10:15 Uhr Festgottesdienst mit Taufen
 in Vollmershain

15. April 2012 - Sonntag Quasimodogeniti
09:00 Uhr Gottesdienst in Nischwitz
10:15 Uhr Gottesdienst in Mannichswalde

22. April 2012 - Sonntag Miserikordias Domini
14:00 Uhr Kirchspielgottesdienst in Vollmershain

Im Anschluss Kaffeetrinken und ein Pro-
gramm in Altenburger Mundart von Wido 
Hertzsch!                                         >>>>>
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29. April 2012 - Sonntag Jubilate
14:00 Uhr Jubelkonfi rmation in Thonhausen

6. Mai 2012 - Sonntag Kantate
10:15 Uhr Kirchspielgottesdienst in Mannichswalde

Veranstaltungen und Hinweise
Christenlehre:
1. Thonhausen, jeweils donnerstags, 
15:00 Uhr im Gemeinderaum: 19.04. + 03.05.
2. Vollmershain, jeweils dienstags, 
15:30 Uhr: 24.04.

Konfi rmandenstunden in Thonhausen:
jeweils donnerstags, 17:00 Uhr im Gemeinderaum
Vorkonfi rmanden (7. Klasse): 19.04. + 03.05.
Konfi rmanden (8. Klasse): 26.04.

Frauenfrühstück:
jeweils 14-tägig, dienstags, 9:00 Uhr: 10. + 24.04.
Genaueres bei Katrin Köhler erfragen (034496 60706)

Frauenkreis: 
Freitag, 27.04., 15:00 Uhr im Gemeinderaum

Kirchenchor: donnerstags, 19:30 Uhr im Pfarrhaus

Krabbelgruppe: 
jeweils dienstags, 9:30 Uhr in Thonhausen: 17.04.

Girls-Brunch: 
Sonnabend, 28.04., 9:00 Uhr in Thonhausen

Mit freundlichen Grüßen!
Ihr Pfarrer Dittmar

Gemeinde Vollmershain

Mundartsprecher 
kommt nach Vollmershain

Nach dem 15-jährigen Kirchenchorjubiläum im Juni 
2011, welches sehr würdig in Thonhausen begangen 
wurde, lädt dieses Jahr die Kirchgemeinde Vollmershain 
zu einem gemeinsamen Nachmittag mit dem Kirchen-
chor ein.

Auftakt bildet ein Kirchspielgottesdienst 

am Sonntag, dem 22.04.2012 um 14:00 Uhr

in der Vollmershainer Kirche. Dort werden wir neue 
Lieder des Chores hören. Die Proben unter der Leitung 
der Chorleiterin Frau Fiedler haben schon vor längerer 
Zeit begonnen.

Nach dem Gottesdienst sind alle recht herzlich zum 
Kaffeetrinken in den etwa 300 m von der Kirche ent-
fernten Vereinsraum im Kindergarten Vollmershain 
eingeladen.

Es wird genügend Zeit zum Erzählen sein und wir freuen 
uns auf unseren Gast, den Mundartsprecher Wido Hert-
zsch aus Altenburg, der einige Kostproben seines Re-
pertoires vortragen wird. Umrahmt wird der Nachmittag 
durch eine kleine Fotoausstellung von Günther Runst.

D. Meißner

Mundartsprecher
am Sonntag, dem 22.04.2012

 in Vollmershain zu Gast
Kirchspielgottesdienst mit Kirchenchor

14:00 Uhr in der Vollmershainer Kirche

anschließend etwa 15:00 Uhr gemeinsames Kaffee-
trinken im Vereinsraum des Kindergartens mit einem 
kleinen Programm des Altenburger Mundartsprechers 
Wido Hertzsch.

Einblicke
& 

Ausblicke

Das Wildenbörtener

Fenster

Kirchliche Nachrichten für die Gemeinde 
Hartroda - Wildenbörten

Liebe Gemeindeglieder,

wir grüßen Sie mit dem Kalenderspruch:

„Jesus Christus spricht: Geht hinaus in die ganze Welt, 
und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ 

(Markus 16,15)

Wir laden herzlich ein in die Kirche Hartroda:

• Karfreitag, den 06.04.2012, um 10:00 Uhr zum Got-
tesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahles

Wildenbörten, im März 2012

Dankeschön
Für die lieben Glückwünsche, die zahlreichen 
Geschenke und Aufmerksamkeiten anlässlich 

 Heike und Horst Bräutigam

Ganz besonderer Dank gilt denen, 
die durch ihre fleißige Hilfe und

 die ein oder andere Überraschung
diese Tage für uns unvergesslich gemacht haben.

und unserer Silberhochzeit
möchten wir uns recht herzlich bedanken.

unseres Polterabends
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• Ostermontag, den 09.04.2012, um 14:00 Uhr zu 
einer Andacht und anschließendem Osterspaziergang 
nach Ingramsdorf mit Kaffee und Kuchen bei der Fa-
milie Jahn um 15:00 Uhr

• Sonntag, den 22.04.2012, um 10:00 Uhr zum Gottes-
dienst

Der Gemeindekirchenrat


